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Vorwort 
 
Mit der Überarbeitung dieses Kommentars wurde den seit 1998 eingetre-
tenen Entwicklungen der Gesetzgebung und des Vollzugs Rechnung ge-
tragen. Berücksichtigt wurde das bilaterale Abkommen zwischen der 
Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft (EG) vom 1. Juni 2002 und 
das Abkommen zwischen der Schweiz und den EWR/EFTA Mitglieds-
staaten. Eingegangen wird auch auf die Änderungen in der Verordnung 
über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEV, 
SR 819.11). In Kürze dargestellt werden ferner die gestützt auf das STEG 
im Rahmen des autonomen Nachvollzuges von EG-Recht in nationales 
Recht umgesetzten Richtlinien der EG betreffend Aufzüge, Druckgeräte 
und einfache Druckbehälter. Ein zusätzlicher Abschnitt wurde dem 
Schutzklauselverfahren gewidmet. Ein weiteres Kapitel äussert sich zum 
Ablauf des Verfahrens zur Bezeichnung von Konformitätsbewertungs-
stellen. Das Kapitel über den sachlichen Geltungsbereich des STEG 
wurde durch Ausführungen über die Abgrenzungsproblematik zwischen 
technischen Einrichtungen und Geräten einerseits und Niederspan-
nungserzeugnissen, Spielzeugen, Gebrauchsgegenständen und Medi-
zinprodukte andererseits ergänzt und präzisiert. Darüber hinaus soll der 
Kommentar den betroffenen und weiteren interessierten Kreisen eine 
Einführung in den Zweck, in den Inhalt sowie in die Funktionsweise des 
Bundesgesetzes über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und 
Geräten vermitteln.  
 
 
1  Einleitung 
 
Technische Einrichtungen und Geräte (TEG) sind aus unserem Leben nicht 
mehr wegzudenken. Nicht nur im industriellen, gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Betrieb, sondern auch in Haushalt, Sport und Freizeit begegnen 
wir ihnen in grosser Zahl. 
 
Sicherheitswidrige technische Einrichtungen und Geräte sind eine bedeu-
tende Unfallursache. Aus diesem Grund setzt sich der Staat schon seit eini-
ger Zeit dafür ein, durch geeignete Vorschriften und Massnahmen die Sicher-
heit dieser Produkte zu gewährleisten. 
 
Im Jahre 1976 beschloss die Bundesversammlung erstmals ein umfassen-
des Gesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Ge-
räten.. Mit dem STEG wurde die Möglichkeit geschaffen, in der ganzen 
Schweiz gegen sicherheitswidrige "technische" Produkte vorzugehen. Zusätz-
lich verfügte das Eidg. Departement des Innern mittels Verordnung über die 
Zuständigkeit von Fachorganisationen zur Kontrolle von technischen Einrich-
tungen (SR 819.116), wer in welchen Produktebereichen für die nachträgliche 
Marktkontrolle der technischen Einrichtungen und Geräte zuständig ist 
 
Ein neuer Abschnitt begann mit dem Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) im Jahre 1992. Obwohl sich die Schweiz diesem 
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Vertragswerk nicht anschloss, hat sie seither zahlreiche seiner Bestandteile, 
insbesondere auf dem Gebiet der Produktesicherheit, in das eigene Recht 
übernommen. 
 
In diesem Zusammenhang kam es 1993 auch zur ersten grossen Revision 
des STEG mit dem Hauptziel der Anpassung von Produktevorschriften. Ge-
meinsam mit der vollständig überarbeiteten Verordnung über die Sicherheit 
von technischen Einrichtungen und Geräten (STEV) sowie der neuge-
schaffenen Verordnung über die betreffenden Konformitätsbewertungs-
verfahren (VKonf) trat das revidierte Gesetz am 1. Juli 1995 in Kraft. 
 
Am 1. Juni 2002 trat das bilaterale Abkommen zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft sowie das Abkom-
men der Schweiz mit den EWR/EFTA Staaten über die gegenseitige An-
erkennung von Konformitätsbewertungen in Kraft (MRA; SR 0.946.526.81). 
 
 
2 Bedeutung des STEG 
_____________________________________________________  

 
Mit der Revision von 1993/95 hat das STEG an Bedeutung gewonnen. Für 
wichtige Produktekategorien sind die Sicherheitsanforderungen konkreter 
ausgestaltet und gleichzeitig auf das Recht der Europäischen 
Gemeinschaft abgestimmt worden. Ausserdem wurden die Grundlagen für 
internationale Abkommen und einen verbesserten Vollzug gelegt. 
 

 

 
 
2.1  Bedeutung für die Hersteller 
 
Technische Einrichtungen und Geräte müssen vom Hersteller konsequent 
auf die neuen Vorschriften ausgerichtet werden. In speziellem Masse 
gilt dies für jene Erzeugnisse, welche den besonderen Sicherheits-
vorschriften des STEG unterliegen. Bereits bei ihrer Konzeption, bei der 
Herstellung, der Prüfung oder Konformitätsbewertung bis hin zur 
Zusammenstellung und Aufbewahrung einer vollständigen technischen 
Dokumentation ist dem STEG Rechnung zu tragen. 
 

 

Im Gegenzug gelangt der Hersteller zu einem Produkt, welches nicht nur in 
der Schweiz, sondern unverändert auch im ganzen Europäischen 
Wirtschaftsraum - und in vielen Fällen gar erheblich darüber hinaus - in 
Verkehr gebracht werden darf. 
 

 

 
 
2.2  Bedeutung für die Inverkehrbringer 
 
Durch das STEG direkt verpflichtet wird aber nur, wer technische 
Einrichtungen oder Geräte in Verkehr bringt. Diese Person ist 
vollumfänglich dafür verantwortlich, dass das Produkt alle Anforderungen 
erfüllt (von der Beschaffenheit über die Konformitätsbewertung bis zur 
technischen Dokumentation), und muss dies gegenüber den 
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Kontrollorganen auf Verlangen vollständig nachweisen können. Für TEG, 
welche besonderen Sicherheitsanforderungen unterliegen, muss die 
Übernahme dieser Verantwortung mittels einer Konformitätserklärung auch 
formell zum Ausdruck gebracht werden. 
 
Genügt ein Gerät den Anforderungen nicht, kann dies sowohl 
verwaltungsrechtliche Massnahmen haben, indem z.B. die weitere 
Vermarktung erschwert oder unterbunden wird, aber auch auch 
strafrechtliche Sanktionen sind unter dem STEG möglich. 
 

 

 
2.3 Bedeutung für die Arbeitgeber 
 
Technische Einrichtungen und Geräte, welche gemäss STEG in Verkehr 
gebracht werden, erfüllen grundsätzlich auch die Anforderungen der 
Arbeitssicherheit. Allfällige zusätzliche Auflagen, namentlich über die 
konkreten Einsatzbedingungen im Betrieb, sollten nicht zur Folge haben, 
dass STEG-konforme Produkte von einer Verwendung ausgeschlossen 
werden. Anders gesagt: STEG-konforme Produkte dürfen von der 
Verwendung nicht aufgrund von Gefährdungen ausgeschlossen werden, 
die Regelungsgegenstand der betreffenden EG-Richtlinien, bzw. der mittels 
Verordnung in schweizerisches Recht umgesetzten Richtlinien für das 
Inverkehrbringen sind. 
 

 

Neue Arbeitsmittel, die vom Arbeitgeber eingesetzt werden, müssen STEG-
konform sein. Gemäss Artikel 24 Abs. 1 der Verordnung über die 
Unfallverhütung (VUV, SR 832.30) dürfen nur Arbeitsmittel eingesetzt 
werden, welche die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht 
gefährden. Diese Anforderung gilt gemäss Art. 24 Abs. 2 VUV als erfüllt, 
wenn der Arbeitgeber Arbeitsmittel einsetzt, welche die Bestimmungen der 
entsprechenden Erlasse für das Inverkehrbringen einhalten. Diesen 
Nachweis kann der Arbeitgeber erbringen, indem er unter anderem eine 
Konformitätserklärung des Inverkehrbringers vorlegt oder beschafft.  

Art. 24 Abs. 1 und 2
VUV, SR 832.30 
EKAS RL 6512 

 
 
2.4  Bedeutung für die Konsumenten 
 
Der Geltungsbereich des STEG ist - unter Vorbehalt anderweitiger 
Spezialvorschriften - umfassend und deckt insbesondere auch die Bereiche 
Haushalt, Hobby und Sport ab. Das Gesetz ist deshalb auch für die 
Konsumenten von grossem Interesse. 
 
Das STEG ist ergänzend und subsidiär. Es kommt subsidiär zur 
Anwendung, wo für ein TEG keine spezifische sektorielle 
Gesetzgebung vorhanden ist und ergänzend dort, wo ein TEG zwar 
spezifisch sektoriell geregelt ist, aber nicht so umfassend wie im 
STEG.  
 

 

Damit beispielsweise nur noch sichere Skibindungen, Küchengeräte, 
Holzbearbeitungsmaschinen oder Bergsteigerausrüstungen auf den Markt 
kommen, sollte beim Einkauf auf STEG-Konformität geachtet werden. 
Insbesondere kann vom Händler eine Konformitätserklärung verlangt 
werden, sofern für das betreffende TEG eine solche vorgeschrieben ist. 
Sind für das betreffende TEG keine grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen festgelegt worden, müssen sie den 
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allgemeinen Voraussetzungen für das Inverkehrbringen entsprechen, d.h. 
nach den anerkannten Regeln der Technik hergestellt worden sein.  
Bestehen dennoch Zweifel an der Erfüllung der Sicherheitsanforderungen 
durch das Produkt, sollten diese der zentralen Aufsichtsbehörde (seco) 
mitgeteilt werden. 
 

3 Das “Neue System“  
_____________________________________________________  

 
3.1 Das "Neue System" als Inbegriff von besonderen Voraussetzun-
gen für das Inverkehrbringen 
 
Kern der Revision des STEG von 1993/95 war das "neue System" bei 
den besonderen Sicherheitsvorschriften. Es zielt darauf ab, technische 
Handelshemmnisse zu vermeiden und ist deshalb auf das entsprechende 
Regelungsmodell der Europäischen Union abgestimmt (sog. "Global and 
New approach“ der EG auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und 
Normen). Wenn im Folgenden von der Übernahme von EG-Richtlinien in 
das Schweizerische Recht gesprochen wird, ist damit der autonome Nach-
vollzug von EG-Recht gemeint. Die Schweiz ist als Nicht-EU-Mitglied nicht 
verpflichtet, EG-Richtlinien in das Schweizerische Recht umzusetzen. 
 

 

Dieses "neue System" umfasst folgende Elemente: 
 
− die "grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen"; 
− die bezeichneten technischen Normen; 
− die verschiedenen Verfahren ("Module") zur Konformitätsbewertung von 

TEG; 
− die Mittel zum Nachweis der Konformität gegenüber den Kontrollorga-

nen des STEG. 
− die Bezeichnung von Konformitätsbewertungsstellen gestützt auf die 

Akkreditierung gemäss der Akkreditierungs- und Bezeichnunsgsverord-
nung (AkkBV) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AkkBV, SR 946.512

 
 
3.2 Der Anwendungsbereich des "neuen Systems" 
 
Besondere Sicherheitsvorschriften (d.h. konkret bezeichnete Anforde-
rungen) sind nach dem revidierten STEG nur noch nach dem Modell des 
"neuen Systems" möglich. Ihre Einführung fällt in die Kompetenz des 
Bundesrates und hat im Rahmen der STEV zu erfolgen (Ausnahme: für 
die Regelung der einzelnen Verfahren zur Konformitätsbewertung ist das 
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement zuständig). 
 

 
 
Art. 4 STEG 
 
Art. 5 Abs. 2 STEV 
 

Bei der Revision von 1995 legte der Bundesrat besondere Sicherheitsvor-
schriften für zunächst drei Kategorien von TEG fest: für Maschinen, für 
Gasgeräte sowie für Persönliche Schutzausrüstungen (PSA). In allen 
drei Fällen handelt es sich um einen statischen Verweis der STEV auf die 
entsprechende Richtlinie. 

 
 
Art. 3 STEV 
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Die Sicherheitsanforderungen und Konformitätsbewertungsverfahren im 
Bereich “Aufzüge“ ist in der EG durch die Richtlinie 95/16/EG vom 
29.06.1995 geregelt. Die Aufzugsverordnung (SR 819.13) ist die Umset-
zung dieser Richtlinie und seit dem 01. August 1999 in Kraft. Betreffend der 
Übergangsbestimmungen in diesem Bereich wird auf Artikel 18 der Auf-
zugsverordnung verwiesen.  

SR 819.13 

Die Verordnung über die Sicherheit von einfachen Druckbehältern 
(819.121) und die Verordnung über die Sicherheit von Druckgeräten sind 
die Umsetzungen der europäischen Richtlinien über Druckgeräte 
(97/23/EG) und einfache Druckbehälter (87/404/EWG). Beide Verordnun-
gen sind seit dem 01. Januar 2003 in Kraft. Bis zum 30. Juni 2005 dürfen 
Druckbehälter und Druckgeräte noch nach den alten Verordnungen betref-
fend Aufstellung und Betrieb von Dampfkesseln und Dampfgefässen und 
betreffend Aufstellung und Betrieb von Druckbehältern hergestellt und in 
Verkehr gebracht werden. 
 

SR 819.121 
SR 819.122 
 
 
 
 
 
SR 832.312.11 
SR 832.312.12 

Weitere EG-Richtlinien werden unter Punkt 5.5 “Abgrenzungen“ auf Seite 
18 erläutert. 

 

 
Zur Begriffsbestimmung der drei in der STEV geregelten TEG-Kategorien 
verweist die STEV auf die betreffenden EG-Richtlinien. 
Zusammengefasst gelten danach als: 
 

Art. 2 STEV 

Maschinen: 
"Eine Gesamtheit von miteinander verbundenen Teilen oder Vorrichtungen, von 
denen mindestens eine beweglich ist und/oder Betätigungsgeräte, Steuer- und 
Energiekreise usw., die für eine bestimmte Anwendung, wie die Verarbeitung, die 
Behandlung, die Fortbewegung und die Aufarbeitung eines Werkstoffes 
zusammengefügt sind.". Vorausgesetzt bleibt dabei stets, dass eine Maschine 
überhaupt ein aufgeführtes Sicherheitsrisiko darstellt (Bsp.: Eine Armbanduhr 
enthält zwar bewegliche Teile, die zu einer Gesamtheit zusammengefügt sind; 
dennoch geht von ihr kein nach der Richtlinie relevantes mechanisches Risiko 
aus). Eine Maschine in diesem Sinne ist auch: 

• die Gesamtheit mehrerer Maschinen, die zusammenwirken; 
• auswechselbare Ausrüstungen zur Änderung der Funktion der Maschine, 

sofern es sich dabei nicht um Ersatzteile oder Werkzeuge handelt; 
• Sicherheitsbauteile,  

 
Alle Maschinen, die von dieser Richtlinie ausgenommen sind, werden im 
Kapitel I, Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie aufgeführt (z.B. Dampfkessel, 
Druckgeräte und alle Maschinen deren einzige Kraftquelle die unmittelbar 
angewandte menschliche Arbeitskraft ist).  

Erläuterungen  
Richtlinie 98/37/EG
S. 20ff. unter:  
 
http://europa.eu.int/
comm/enterprise/ 
mechan_equipment/
machinry/guide/ 
guide_de.pdf 
 
 
Text Richtlinie unter:
 
http://www.seco. 
admin.ch/themen/ 
arbeit/ 
produktesicherheit/
gesetze/ 
index.html?lang=de

Gasgeräte: 
Die Gasgeräterichtlinie gilt für Gasgeräte: 

• Zum Heizen (Raumheizung) 
• Zur Warmwasserbereitung 
• Zum Kühlen und Klimatisieren 
• Zum Kochen, Garen und Backen 
• Zur Wäschebeandlung 
• Zu Beleuchtungszwecken 

 
 
Sicherheits-, Kontroll und Regeleinrichtungen werden von der Richtlinie erfasst, 
wenn sie als Ausrüstungsteile für Gasgeräte gesondert in Verkehr gebracht 
werden

Artikel 1 der EG-
Richtlinie  
Nr. 90/396 vom 29
Juni 1990 
 
 
http://www.seco. 
admin.ch/themen/ 
arbeit/ 
produktesicherheit/
gesetze/ 
index.html?lang=de
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werden.  
 

 

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA): 
Vorrichtungen oder Mittel, welche von einer Person getragen oder gehalten wer-
den, um diese vor Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken zu schützen. Auch aus-
tauschbare Bestandteile einer PSA, welche für ihr einwandfreies Funktionieren 
unerlässlich sind, fallen unter diesen Begriff. 
 

http://www.seco. 
admin.ch/themen/ 
arbeit/ 
produktesicherheit/
gesetze/ 
index.html?lang=de

Zur Begriffsbestimmung und zum Geltungsbereich der TEG-Kategorie 
Aufzüge wird auf Artikel 1 und 2 der Aufzugsverordnung verwiesen.  
 

SR 819.13 

Zur Begriffsbestimmung und zum Geltungsbereich der neu geregelten 
TEG-Kategorien der Druckgeräte und einfachen Druckbehälter wird auf 
Artikel 1 der jeweiligen Verordnungen verwiesen. Bei Aufzügen, Druckg-
eräten und Druckbehältern, welche mittels Verordnung die entsprechenden 
EG-Richtlinien in schweizerisches Recht umgesetzt haben, ist der 
Geltungsbereich der Schweizerischen Verordnung massgebend und nicht 
der Geltungsbereich der Richtlinie. 
 

SR 819.12 
SR 819.14 

Auf Maschinen, Gasgeräte und PSA, welche vom Geltungsbereich der 
erwähnten EG-Richtlinien ausdrücklich ausgenommen sind, finden die 
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen  des STEG 
keine Anwendung unter der Voraussetzung, dass das TEG, welches vom 
Geltungsberich der oben erwähnten Richtlinien ausgenommen ist, nicht 
unter ein anderes sektorielles Produktegesetz fällt (beispielsweise  unter 
die Verordnungen über Druckgeräte, Druckbehälter und Aufzüge oder unter 
die Medizinprodukteverordnung, siehe auch Punkt 5.5 “Abgrenzungen“).  
  
Hingegen haben sie die allgemeinen Voraussetzungen für das Inverkehr-
bringen ("anerkannte Regeln der Technik") zu erfüllen (s. Teil 6). 
 

Art. 3 STEG 

 
 
3.3  Die grundlegenden Anforderungen 
 
Kern des "neuen Systems" sind die sog. Grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsanforderungen. In ihnen wird festgelegt, welche Ziele 
ein bestimmtes TEG in jedem Fall erfüllen muss, damit es in Verkehr 
gebracht werden darf. 
 

Art. 4b Abs. 1 STEG

Soweit der Bundesrat bisher grundlegende Anforderungen für TEG 
festgelegt hat, verweist die STEV vollumfänglich auf die betreffenden EG-
Richtlinien (einzige Ausnahme: Art. 4 betreffend die zulässigen Sprachen 
von Anleitungen). Grundsätzlich ermöglicht es das Gesetz aber auch, 
eigene, schweizerische grundlegende Anforderungen zu erlassen (etwa 
hinsichtlich von Produkten, welche in der EG keiner einheitlichen Regelung 
unterliegen). 
 

 
 
Art. 3 STEV 
 
Art. 4 STEG 
 
 

 
Im einzelnen:  
Die grundlegenden Anforderungen für Maschinen finden sich im Anhang I 
der Maschinenrichtlinie, für Gasgeräte im Anhang I der Gasgeräterichtlinie 
und für PSA im Anhang II der PSA-Richtlinie. 
 

Art. 3 STEV 
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Durch den direkten Verweis auf europäische Richtlinien wird klargestellt, 
dass in der Schweiz und in der EG identische Produkteanforderungen 
gelten. Ein Vergleich der Vorschriften erübrigt sich für Hersteller, 
Inverkehrbringer wie auch Kontrollorgane. 
 

 

Der Verweis ist integral. Er schliesst namentlich auch die 
Vorbemerkungen zu den betreffenden Anhängen ein. Z.B. lautet die 2. 
Vorbemerkung zu Anhang 1 der Maschinenrichtlinie:  
 
Die in dieser Richtlinie aufgeführten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheit-
sanforderungen sind bindend. Es ist jedoch möglich, dass die damit gesetzten 
Ziele beim gegebenen Stand der Technik nicht erreicht werden. In diesem Fall 
muss die Maschine soweit wie irgend möglich auf diese Ziele hin konzipiert und 
gebaut werden." 

 

 

Jede grundlegende Anforderung bezweckt, bestimmte Risiken abzu-
wenden oder soweit wie möglich zu reduzieren (Bsp.: Gefahren infolge 
beweglicher Teile, Lärm oder Strahlung; Brand- oder Explosionsgefahr). 
Entsprechend ist sie auf ein konkretes Produkt nur soweit anwendbar, als 
von diesem das jeweilige Risiko auch tatsächlich ausgeht (vgl. das unter 
3.2 aufgeführte Beispiel einer Armbanduhr). 

 

 

Eine Sonderregelung - und somit eine Abweichung gegenüber den euro-
päischen Richtlinien - enthält einzig Artikel 4 STEV. Er betrifft die 
zulässigen Sprachen der in den grundlegenden Anforderungen 
mitenthaltenen Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie 
Informationsbroschüren. Diese müssen in den schweizerischen 
Amtssprachen der Landesteile abgefasst sein, in welchen das Produkt 
voraussichtlich verwendet wird. Wird die Installation oder Instandhaltung 
eines solchen Produkts von ausländischem Fachpersonal ausgeführt, 
dürfen die betreffenden Anleitungen auch in deren Sprache vorliegen. 
Gegenüber den Kontrollorganen werden erforderliche Auskünfte  auch 
mündlich in einer Amtssprache der Schweiz oder in Englisch akzeptiert. Die 
Amtssprachen des Bundes sind gemäss Artikel 70 der Bundesverfassung 
deutsch, französisch und italienisch.  

 

Art. 4 STEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR 101 
 

 
3.4  Die bezeichneten technischen Normen 
 
Obligatorisch einzuhalten sind unter dem "neuen System" einzig die grund-
legenden Anforderungen. Da diese jedoch oft recht allgemein gehalten 
sind, sieht das STEG eine Konkretisierung durch formell bezeichnete 
technische Normen vor. Sind solche Normen bezeichnet und TEG nach 
ihnen hergestellt worden, so gilt die Vermutung, dass auch die grundle-
genden Anforderungen erfüllt sind.  
Sind keine grundlegenden Sicherheitsanforderungen festgelegt worden, so 
muss nachgewiesen werden können, dass das TEG nach den anerkannten 
Regeln der Technik hergestellt worden ist. 
 

 
 
Art. 4a Abs. 1 STEG
 
Art. 4b Abs. 2 STEG
 
Art. 4b Abs. 4 STEG
 
  

 
Im einzelnen: 
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Für die Bezeichnung von technischen Normen unter dem STEG zuständig 
ist das seco. Titel und Fundstelle bzw. Bezugsquelle der bezeichneten 
Normen werden im Bundesblatt veröffentlicht. 
 

Art. 4a Abs. 1 STEG
 
 
Art. 8 STEG 
 

Nach Möglichkeit ist auf international harmonisierte technische 
Normen zurückzugreifen. Dementsprechend wurden unter dem STEG bis 
heute ausschliesslich Normen bezeichnet, welche von europäischen 
Normungsorganisationen, dem Comité Européen de Normalisation (CEN), 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) und dem 
European Telecommunications Standards Institute (ETSI) beschlossen und 
in der EG zur Konkretisierung der betreffenden Richtlinien anerkannt 
worden sind. 
 
Künftig werden auch bestehende Sicherheitsnormen [CEN, ISO, IEC], die 
identische Themen aufweisen und einer Revision unterzogen werden 
müssen, gemäss “Vienna agreement“ zusammengeführt und unter 
CEN/ISO und CENELEC/IEC harmonisiert, von der EG ratifiziert und von 
den Mitgliedsstaaten und der Schweiz veröffentlicht werden. 
 

Art. 4a Abs. 2 STEG
 
 
 
 
 

Auch die Anwendung von so bezeichneten technischen Normen bleibt 
unter dem STEG freiwillig. Freilich verbessert sich bei ihrer Einhaltung 
die Rechtsstellung des Inverkehrbringers: Zum Nachweis der 
Konformität ist nämlich nur noch zu belegen, dass ein TEG tatsächlich 
nach den relevanten bezeichneten Normen gebaut worden ist. Sollte das 
Produkt die grundlegenden Anforderungen dennoch nicht erfüllen, wäre der 
Beweis hierfür ganz durch die Vollzugsbehörde zu leisten. 
 
Insbesondere im Bereich der Maschinensicherheit wurde eine 
strukturelle Gliederung der Normen entwickelt. Nach dieser Struktur 
werden die sicherheitstechnischen Anforderungen, die auf alle Produkte 
des betrachteten Bereichs zutreffen, in Grundnormen niedergelegt, die als 
Typ A-Normen bezeichnet werden. Normen des Typs B enthalten 
Festlegungen für eine Maschinengattung und in den Typ C-Normen sind 
die spezifischen Festlegungen für bestimmte Maschinen oder eine Gruppe 
vergleichbarer Maschinen angegeben. Ausschliesslich Typ C-Normen 
können die Konformitätsvermutung auslösen. 

 

Art. 4a Abs. 2 STEG
 
 
 
 
 

Dass die Einhaltung bezeichneter technischer Normen freiwillig ist, 
bedeutet gleichzeitig, dass der Hersteller bzw. Inverkehrbringer - unter 
Übernahme der vollen Nachweispflicht - auch andere Wege zur Erfüllung 
der grundlegenden Anforderungen wählen kann. Als Referenzgrösse 
können die bezeichneten Normen allerdings auch hier von Bedeutung sein. 

Art. 4b Abs. 3 STEG
 
 
 
 

 
3.5 Das Schutzklauselverfahren  
 
Mit dem Inkrafttreten des bilateralen Abkommens über die gegenseitige 
Anerkennung von Konformitätsbewertungen erfolgte auch die Übernahme 
des Schutzklauselverfahrens, welches in Artikel 10 des Abkommens 
geregelt ist.  

SR 0.946.526.81 

Das Schutzklauselverfahren kommt für nationale Massnahmen gemäss 
Artikel 11 Absatz 2 STEG zur Anwendung, die das Inverkehrbringen eines 
Produktes einschränken bzw. verbieten oder nach denen ein Produkt aus 
dem Verkehr gezogen wird. Im STEG-Bereich betrifft das die im MRA 
enthaltenen Produktekategorien Maschinen Persönliche Schutz

EU-Leitfaden 
http://europa.eu.int 
 
 



Seco STEG-Kommentar - Ausgabe Januar 2004 

_____________________________________________________________________________  
  - 12 - 

enthaltenen Produktekategorien Maschinen, Persönliche Schutz-
ausrüstungen, Gasgeräte, Druckgeräte und Druckbehälter. Werden solche 
Massnahmen ergriffen muss die Kommission der EG benachrichtigt 
werden. Der Benachrichtigung sind die erforderlichen Informationen und 
Belege zur Begründung der Massnahme hinzuzufügen, damit die 
Kommission prüfen kann, ob die Massnahme gerechtfertigt ist. Ist sie es, 
informiert sie die Mitgliedstaaten der EU. 
 
Das Schutzklauselverfahren dient auch dazu, den zuständigen staatlichen 
Behörden die Möglichkeit zu geben, die Gültigkeit einer Bescheinigung 
oder die Qualität einer Norm anzufechten. Die Qualität einer Norm beurteilt 
sich nach deren Eignung, die grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen der Richtlinie bzw. der entsprechenden 
Verordnung zu erfüllen. 

 
 

 
3.6 Die Verfahren zur Konformitätsbewertung 
 
Wesentlicher Bestandteil des neuen Systems bilden auch die sogenannten 
Konformitätsbewertungsverfahren. Es geht darum, dass systematisch 
überprüft und bestätigt wird, dass ein TEG den grundlegenden 
Anforderungen, eventuell auch den bezeichneten technischen Normen 
entspricht. 
 

Art. 5 Abs. 1 STEG

Zu unterscheiden sind Eigen- und Fremdbewertung. Bei der ersten hat 
der Hersteller oder sein Vertreter das Recht, die Konformitätsbewertung 
seines Produkts selbst vorzunehmen. Bei der zweiten muss er sich an eine 
besonders qualifizierte, "dritte" Stelle ("Konformitätsbewertungsstelle") 
wenden.  
 

Art. 5 Abs. 2 STEG

Welche Verfahrenstypen zur Konformitätsbewertung für bestimmte techni-
sche Einrichtungen und Geräte grundsätzlich zur Verfügung stehen, hat der 
Bundesrat in der STEV festgelegt. Diese Verfahrenstypen werden im Rah-
men der Verordnung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements über die 
Verfahren der Konformitätsbewertung von technischen Einrichtungen 
und Geräten (VKonf) näher ausgeführt. Beide Erlasse orientieren sich so-
weit wie möglich an den jeweiligen europäischen Richtlinien. 

Art. 5 STEV 
 
 
 
SR 819.115 
 

 
Eine Eigenbewertung (sog. "Modul A" nach der "Globalen Konzeption" 
der EG) ist unter dem STEG gegenwärtig für eine Mehrheit der 
Maschinen sowie gewisse PSA möglich. In diesem Zusammenhang ist 
jedoch anzufügen, dass das Modul A je nach Richtlinie oder nationaler 
Regelung bezüglich der Produkte Aufzüge, Gasverbrauchseinrichtungen, 
einfache Druckbehälter oder Druckgeräte variieren kann.  
Da in den Richtlinien, welche in das Schweizerische Recht umgesetzt 
wurden, eine Vielzahl verschiedener Module bestehen, ergeben sich für 
einen Hersteller dann Probleme, wenn für ein Produkt mehrere Richtlinien 
zur Anwendung gelangen. Dies kann bedeuten, dass die Hersteller für 
verschiedene Kategorien von Risiken im Zusammenhang mit einem 
Produkt verschiedenen Module anwenden und verschiedene 
Konformitätsbewertungsstellen beiziehen müssen.  
 

Anhg. 1 STEV 

Für alle übrigen, besonderen Sicherheitsvorschriften unterliegenden TEG 
ist der Beizug einer Konformitätsbewertungsstelle zwingend. Diese 
kann dabei in aller Regel eine Auswahl unter mehreren Verfahren treffen. 
 

Anhg. 1 STEV 

Im einzelnen:   
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Als Verfahren bietet die STEV - je nach Produktekategorie - 
Einzelverfahren (Bsp.: Einzelprüfung) oder kombinierte Verfahren (Bsp.: 
Baumusterprüfung und Qualitätssicherungssystem) an. 
 

Anhg. 1 STEV 

Welches Verfahren gewählt wird und welches die weiteren konkreten 
Bedingungen einer Konformitätsbewertung sind (Kosten, Fristen, etc.), ist 
Gegenstand eines privatrechtlichen Vertrags zwischen dem Hersteller 
und der von ihm gewählten Stelle.  
 

 

Beigezogen werden können einerseits Konformitätsbewertungsstellen 
mit Sitz in der Schweiz, welche im Inland für die betreffende Tätigkeit 
"akkreditiert" und damit als kompetent anerkannt sind. 
 

Art. 6 Abs. 1 STEV 
 
Art. 18 Abs. 2 STEV
 

Konformitätsbewertungen durch Stellen mit Sitz im Ausland sind im 
Rahmen des STEG immer dann gültig, wenn ein formelles internationales 
Abkommen (s. Teil 8) dies vorsieht. Ist jedoch (noch) kein solches 
Abkommen abgeschlossen worden, erfolgt die Anerkennung nur unter den 
folgenden Voraussetzungen: 
 
Die ausländische Stelle muss über eine gleichwertige Qualifikation wie 
die in der Schweiz geforderte verfügen (d.h. eine Akkreditierung oder einen 
gleichwertigen Kompetenznachweis), und auch die angewandten 
Konformitätsbewertungsverfahren haben den schweizerischen 
Anforderungen zu genügen. 
 
Falls die Schweiz - aus handelspolitischen Gründen - im betreffenden 
Bereich einen sog. "Reziprozitätsvorbehalt" angebracht hat, muss 
ausserdem nachweisbar sein, dass Konformitätsbewertungen, welche von 
kompetenten schweizerischen Stellen stammen, im jeweiligen 
ausländischen Staat ebenfalls anerkannt sind. 
 

Art. 6 Abs. 1 STEV 
 
 
 
 
 
 
Art. 18 Abs. 2 THG;
Art. 6 Abs. 2  
STEV 
 
 
 
Art. 18 Abs. 3 THG; 
Art. 6 Abs. 3 STEV 
 

Mit dem Inkrafttreten des bilateralen Abkommens zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Gemeinschaft über die gegenseitige Anerkennung 
von Konformitätsbewertungen (Mutual Recognition Agreement, MRA) 
werden gestützt auf Artikel 1 des Abkommens Berichte, Bescheinigungen 
und Zulassungen, sowie Konformitätserklärungen des Herstellers mit Sitz 
in der Schweiz von den Behörden der Mitgliedsstaaten der EG gegenseitig 
anerkannt. Voraussetzung ist, dass die schweizerische Konformitäts-
bewertungsstelle im Rahmen des MRA Schweiz –EG beziehungsweise 
Schweiz – EWR/EFTA von der zuständigen Bezeichnungsbehörde auf ihre 
Kompetenz und weiteren Voraussetzungen geprüft wurde. Im Anschluss 
wird die Konformitätsbewertungsstelle dem gemischten Ausschuss des 
Abkommens gemeldet (Notifikation). Diese Notifikation bestimmt den 
Rahmen in welchem die schweizerische Konformitätsbewertungsstellen 
Konformitätsbewertungen durchführen dürfen. Wird diese Stelle von Seiten 
der EU akzeptiert, verfügt die zuständige Behörde die Bezeichnung. Mit der 
Bezeichnung sind Rechte und Pflichten verbunden, die sich einerseits aus 
produkteübergreifenden Vorschriften des Schweizer wie auch des EG 
Rechts sowie andererseits aufgrund von Bestimmungen ergeben, die direkt 
aus dem MRA ableitbar sind. 

MRA Art. 1 
SR 0.946.526.81 
 
Weiter Info unter: 
 
http://www.seco. 
admin.ch/themen/ 
aussenwirtschaft/ 
seiten/00033/ 
index.html?lang=de
 
 
 

 
3.7  Der Nachweis der Konformität 
 
Das STEG sieht keine behördliche Zulassung von technischen 
Einrichtungen und Geräten vor. Hingegen muss, wer immer ein TEG in der 
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Schweiz in Verkehr bringt, im Falle von Stichproben gegenüber den 
zuständigen Kontrollorganen nachweisen können, dass das TEG  allen 
gesetzlichen Anforderungen entspricht. 
 

Art. 4b STEG 

Das "neue System" schreibt die folgenden Mittel zum Nachweis der 
Konformität von TEG vor: 
 

 

Erstens muss der Hersteller oder sein in der Schweiz niedergelassener 
Vertreter eine Konformitätserklärung ausstellen. Diese hat die 
wichtigsten Angaben zum Produkt zu vermitteln (insbesondere die Identität 
des Herstellers und der unterzeichnenden Person, Beschreibung des 
Produkts, eine Auflistung aller angewandten Vorschriften bzw. Normen wie 
auch der beigezogenen Konformitätsbewertungsstelle).  
 
Die Konformitätserklärung muss, je nach Produktekategorie, dem Gerät 
beigefügt sein (so für Maschinen) oder auf Verlangen der  Kontrollorgane 
vorgewiesen werden können (so für Gasgeräte und PSA). Fällt ein 
Produkt unter mehrere Regelungen, die eine Konformitätserklärung 
verlangen, ist das Ausstellen einer einzigen, umfassenden Erklärung 
zulässig.  
 
Als Sprache für die Konformitätserklärung kann eine der Amtssprachen 
der Schweiz (Deutsch, Französisch oder Italienisch) verwendet werden. 
 

Art. 7 Abs. 1 STEV 
 
Art. 17 THG 
 
 
 
 
Art. 7 Abs. 2-4 STEV
 
 
 
 
 
Art. 7 Abs. 1 STEV 
 

Zweitens müssen die sogenannten technischen Unterlagen verfügbar 
und auf Verlangen der Kontrollorgane innert angemessener Frist vorgelegt 
werden können. Auf diese müssen die Kontrollorgane zurückgreifen 
können, wenn trotz Konformitätserklärung Zweifel bestehen, ob ein Gerät 
alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. 
 
Die technischen Unterlagen haben, je nach Produktekategorie, 
insbesondere zu enthalten: vollständige Pläne, Berechnungen, 
Prüfberichte, Installations- und Betriebsanleitungen wie auch eine 
Beschreibung der Lösungen, die zur Verhütung der vom betreffenden 
Produkt ausgehenden Gefahren gewählt wurden. 
 
Die Unterlagen oder die zu ihrer Beurteilung erforderlichen Auskünfte 
müssen in einer schweizerischen Amtssprache oder in Englisch 
vorgelegt bzw. erteilt werden können. Für alle Dokumente gilt die Pflicht, 
dass sie während einer Frist von mindestens zehn Jahren seit der 
Herstellung aufzubewahren und auf Verlangen den Kontrollorganen 
vorlegen zu sind. 
 

Art. 8 Abs. 1 
STEV 
 
 
 
 
Art. 8 Abs. 2 
STEV 
 
 
 
Art. 8 Abs. 3 
STEV 
 
Art. 8 Abs. 1 
STEV 
 

 
Auch unter dem revidierten STEG ist bis auf weiteres ein obligatorisches 
Konformitätszeicheist n nicht vorgesehen. Einerseits ist die Schweiz 
nicht berechtigt, die in der Europäischen Union massgebende CE-
Kennzeichung in die eigene Gesetzgebung aufzunehmen. Anderseits 
würde es dem Ziel, technische Handelshemmnisse zu vermeiden, 
widersprechen, wenn ein spezielles schweizerisches Konformitätszeichen 
eingeführt würde. Technische Einrichtungen und Geräte, welche in der 
Schweiz rechtmässig in Verkehr gebracht werden, dürfen trotzdem ohne 
weiteres Konformitätszeichen eines ausländischen Staates oder 
Qualitätssymbole privater Organisationen tragen. um dem Betreiber von 
TEG aufzuzeigen, dass das Produkt den relevanten Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen entspricht.  
 

Art. 5 Abs. 1 
STEG 
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Indessen sind diese Zeichen rechtlich nicht massgebend. Massgebend 
bleiben die Konformitätserklärung und die technischen Unterlagen.  
 
Bringt ein schweizerischer Hersteller ein Produkt , das unter den Geltungs-
bereich einer oder mehrerer spezifischen EG-Richtlinien fällt in der EG oder 
dem EWR in Verkehr, hat er sich an die jeweiligen Bestimmungen des 
Exportlandes zu halten. (z.B. die Anbringung der CE-Kennzeichnung) 

 

 

 
3.8 Bezug von Regeltexten 
 
Soweit das STEG das "neue System" anwendet, verweist es in grossem 
Umfang auf anderweitige Regeltexte: EG-Richtlinien sowie technische 
Normen. Diese Texte können wie folgt bezogen werden: 
 

 

EG-Richtlinien sind entweder beim Bundesamt für Bauten und Logistik oder 
beim Schweizerischen Informationszentrum für technische Regeln (switec) 
erhältlich. 
 
Die Titel der bezeichneten technischen Normen werden jeweils im 
Bundesblatt veröffentlicht. “switec“ führt seinerseits aktualisierte 
Zusammenstellungen dieser Normentitel und stellt sie auf Anfrage zur 
Verfügung. Bei derselben Adresse können die eigentlichen Normentexte 
bezogen werden, wobei der Tarif der Schweizerischen Normen-
Vereinigung (SNV) zur Anwendung gelangt. 

http://www.snv.ch 

 
 
4 Zweck des STEG 
_____________________________________________________  

  
Das STEG hat einen doppelten Zweck:  
die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten sowie die Ver-
meidung technischer Handelshemmnisse. 
 

 

Hauptzweck des STEG ist die Sicherheit der betroffenen Produkte. Wie 
im Grundsatzartikel 3 festgehalten, soll das Gesetz bewirken, dass nur 
technische Einrichtungen und Geräte in Verkehr gebracht werden, welche 
bei bestimmungsgemässer und sorgfältiger Verwendung Leben und Ge-
sundheit der Benützer wie auch Dritter nicht gefährden. Dieser präventive 
Charakter des STEG zeigt sich beispielsweise in Artikel 3 Abs. 1 STEV, 
welcher auf Anhang I der Maschinenrichtlinie verweist. Unter Anhang I, 
Punkt 3 der Vorbemerkungen steht: “Der Hersteller ist verpflichtet, eine Ge-
fahrenanalyse vorzunehmen, um alle mit der Maschine verbundenen Ge-
fahren zu ermitteln; er muss die Maschine dann unter Berücksichtigung 
seiner Analyse entwerfen und bauen.“ 
 

 
 
Art. 3 STEG 
 

Bei der Vermeidung technischer Handelshemmnisse, als zweitem Zweck 
des STEG, wird darauf abgezielt, die schweizerischen Sicherheits-
vorschriften für TEG bestmöglich auf das Recht unserer wichtigsten Han-
delspartner (d.h. vor allem der Europäischen Union) abzustimmen. Herstel-
ler sollen ihre Produkte möglichst ohne Veränderungen oder zusätzliche 
Verfahren sowohl im Inland wie im Ausland verkaufen können. Für die 
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Konsumenten bedeuten international "verkehrsfähige" Produkte ein breite-
res und günstigeres Angebot. Durch die Abstimmung auf das neue europä-
ische Produkterecht ergibt sich zudem ein tendenziell erhöhtes Sicher-
heitsniveau. 
 
Mit dem Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse 
(THG) vom 6. Oktober 1995 ist die internationale Abstimmung der schwei-
zerischen Sicherheitsvorschriften zu einem für Bundesrat und Verwaltung 
verbindlichen Grundsatz geworden. Dieser wird gerade auch bei künftigen 
Ergänzungen oder Änderungen im STEG-Bereich zu beachten sein.  
 
 

SR 946.51 

Mit dem Inkrafttreten des MRA am 1. Juni 2002 zwischen der Schweiz und 
der EG respektive der Schweiz und den EWR/EFTA Staaten konnten die 
Handelshemmnisse im Bereich der Konformitätsbewertungen von Produk-
ten bei denen die Vorschriften der EG mit derjenigen der Schweiz als gleich 
oder als gleichwertig anerkannt wurden bis auf die Bevoll-
mächtigtenregelung vollends abgebaut werden. Mit der Bevoll-
mächtigtenregelung ist gemeint, dass der CH-Hersteller beim Direktvertrieb 
in ein EG-Land einen Vertreter braucht, der seinen Sitz in einem EG/EWR-
Staat hat. Dies betrifft im STEG Bereich die Persönlichen Schutz-
ausrüstungen, Gasgeräte, Maschinen, einfache Druckbehälter und Druck-
geräte. Noch nicht vom MRA erfasst sind im STEG Bereich die Aufzüge. 
Die CH-Regelung betreffend Aufzüge entspricht aber derjenigen in der EG. 

 
SR 0.946.526.81 

  
 
 
5  Geltungsbereich des STEG 
_____________________________________________________  

 
5.1  Sachlicher Geltungsbereich 
 
Das STEG regelt das Anpreisen und Inverkehrbringen von technischen 
Einrichtungen und Geräten. Es gilt jedoch nur für Produkte, deren Si-
cherheit nicht bereits Gegenstand anderer Gesetze oder Verordnungen des 
Bundes ist. 
 
Im einzelnen:  

Art. 1 STEG 

Der Begriff der technischen Einrichtung oder des technischen Geräts 
ist sehr weit gefasst und durch das Gesetz nicht abschliessend definiert. 
Wenn im Gesetz Maschinen, Apparate, Anlagen, Werkzeuge sowie 
Schutzausrüstungen, die beruflich oder ausserberuflich benützt werden, 
ausdrücklich genannt werden, handelt es sich bloss um typische Beispiele. 
 

Art. 2 Abs. 1 STEG

Nur verwendungsbereite TEG fallen unter das Gesetz. Im Grundsatz 
können dies auch Komponenten sein, welche für sich genommen bereits 
ein Sicherheitsrisiko im Sinne des STEG darstellen. Detailliertere Regeln 
zu dieser Frage auf Verordnungsstufe (STEV) bleiben jedoch vorbehalten 
(z.B. für Maschinen). Dies kann dazu führen, dass derjenige welcher ein-
zelne Komponenten von verschiedenen Herstellern zu einem einzigen Ge-

Art. 2 Abs. 2 STEG
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rät zusammenbaut, zum Hersteller wird und die Anforderungen des STEG 
zu beachten hat. 
 
− Dem grundsätzlich weiten sachlichen Anwendungsbereich des STEG 

steht sein subsidiärer Charakter gegenüber. Dies bedeutet, dass die 
besonderen Voraussetzungen des STEG auf Produktekategorien oder 
Produkteaspekte welche bereits durch andere Gesetze oder Verordnun-
gen des Bundes geregelt sind, keine Anwendung findet (Bsp.: elektri-
sche Niederspannungserzeugnisse, Motorfahrzeuge, Schiffe). Möglich 
ist allerdings, dass auf ein technisches Gerät sowohl das STEG als auch 
ein spezialrechtlicher Erlass anwendbar ist (Bsp.: Gewisse Maschinen 
müssen hinsichtlich ihrer mechanischen Risiken dem STEG, bezüglich 
ihrer elektrischer Gefahren aber auch der Verordnung über elektrische 
Niederspannungserzeugnisse [NEV] und der Verordnung über die elekt-
romagnetische Verträglichkeit [VEMV] entsprechen). Diese beiden Ver-
ordnungen stellen die schweizerische Umsetzung der europäischen 
Richtlinie 73/23/EWG betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwen-
dung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen und der Richtlinie 
89/336/EWG über elektromagnetische Verträglichkeit. Die Frage, für 
welche Produkte das STEG gilt, lässt sich beantworten indem zunächst 
versucht wird, das betreffende Produkt unter ein Spezialgesetz zu sub-
sumieren. Wenn dies nicht gelingt fällt das Produkt unter das STEG. 
Dies entspricht dem subsidiären Charakter des STEG welches erst dann 
zur Anwendung gelangt wenn das in Frage stehende Produkt nicht unter 
die Spezialgesetzgebung subsumiert werden konnte. 

 

Art 1 Abs. 2 STEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR 734.26 
SR 734.5 
 

− Das STEG gilt ausdrücklich nur für neue technische Einrichtungen 
und Geräte. Occasionsgeräte, die sich bereits auf dem Schweizer Markt 
befinden, werden grundsätzlich nicht erfasst. Soll ein gebrauchtes Gerät 
in einem Betrieb eingesetzt werden, sind jedoch die betreffenden Vor-
schriften über die Arbeitssicherheit zu beachten.  

− Werden aber am Occassionsgerät wesentliche sicherheitsrelevante Än-
derungen vorgenommen und das geänderte Occassionsgerät anschlies-
send in Verkehr gebracht, so gilt dies als erstmaliges Inverkehrbringen 
und hat demzufolge die Anforderungen des STEG zu erfüllen. Dies gilt 
auch für den Import von Occassionsgeräten aus den EG-
Mitgliedsstaaten. 

− Occasionsmaschinen (Gebrauchtmaschinen) aus dem EWR/EG 
Raum und der Schweiz können zwischen der Schweiz und dem 
EWR/EG Raum importiert oder exportiert werden, sofern sie zum Zeit-
punkt des Inverkehrbringens in ihrem jeweiligen Herstellerland den ge-
setzlichen Anforderungen vor dem Inkrafttreten der Maschinenrichtlinie 
entsprochen haben. Diese Regelung gilt ausdrücklich nur für Maschi-
nen. 

 

Art. 1 Abs. 1 STEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MRA Kapitel 1, Ab-
schnitt 5 in Verbin-
dung mit Art 1 Abs. 
2.  
 

 
5.2 Persönlicher Geltungsbereich 
 
Das STEG richtet sich an alle, die in der Schweiz ein TEG (a) in Verkehr 
bringen oder (b) anpreisen. Dem zweiten Anknüpfungspunkt kommt dabei 
nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Als Verpflichtung des Anpreisers 

Art. 1 Abs. 1 STEG
Art. 10 STEV 



Seco STEG-Kommentar - Ausgabe Januar 2004 

_____________________________________________________________________________  
  - 18 - 

bzw. Anbieters wird nämlich festgehalten, dass bei Ausstellungen oder Vor-
führungen Geräte, welche die Voraussetzungen für ein Inverkehrbringen 
(noch) nicht erfüllen, als solche zu bezeichnen und die zum Schutze von 
Personen erforderlichen Sicherheitsmassnahmen zu treffen sind. Als Inver-
kehrbringer gilt auch der Hersteller, welcher ein TEG modifiziert und damit 
die Sicherheitseigenschaften beeinflusst, sowie derjenige welcher aus ver-
schiedenen Einzelteilen ein TEG zusammenbaut. 
 
Alle übrigen Sicherheitsvorschriften des STEG verpflichten direkt nur den 
Inverkehrbringer. Als solcher gilt jede natürliche oder juristische Per-
son, welche eine TEG entgeltlich oder unentgeltlich überträgt. Uner-
heblich bleibt dabei der Rechtsgrund der Übertragung (Kauf, Miete, Lea-
sing, Leihe, etc.). Ausdrücklich ausgenommen ist jedoch die Übertragung 
von technischen Einrichtungen und Geräten zu Testzwecken oder zur 
Weiterbearbeitung. 
 

Art. 1 Abs. 1 STEV 
 
 
Art. 1 Abs. 2 STEV 

Werden TEG aus dem Ausland zum Eigengebrauch durch Private oder Ar-
beitgeber direkt importiert, kommt das STEG nicht zur Anwendung. Die Ar-
beitgeber übernehmen mit dem Direktimport die alleinige Verantwortung für 
die sichere Ausführung des TEG. Dabei sind die Anforderungen von Artikel 
24 VUV einzuhalten.  

 

 
 
5.3  Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das STEG gilt für das Inverkehrbringen und Anpreisen von technischen 
Einrichtungen und Geräten in der ganzen Schweiz. Bezüglich des Inver-
kehrbringens ist dabei das folgende zu beachten: 
 

Art. 1 Abs. 1 STEV 
 

− Der Inverkehrbringer muss seinen Sitz, Wohnsitz oder Aufenthalt in 
der Schweiz haben. Dies betrifft insbesondere den schweizerischen 
Hersteller, Importeur, Grossisten oder Detaillisten. 

 

 

− Die Anforderungen des STEG gelten bei jedem Übertragungsschritt in 
der inländischen Vertriebskette. Allerdings wird beispielsweise der De-
taillist vom Nachweis der Konformität entlastet, soweit dieser Nachweis 
auf Verlangen vom Grossisten oder Importeur erbracht wird. 

 

Art. 18 Abs. 2 THG

− Ausdrücklich ausgenommen vom Geltungsbereich ist die Übertragung 
von TEG zu Testzwecken, zur Weiterbearbeitung oder zum Export. 

 

Art. 1 Abs. 2 STEV 
 

 
5.4 Zeitlicher Geltungsbereich 
 
Mit dem Bundesratsbeschluss vom 12.06.1995 wurde der Vollzug des 
Bundesgesetzes über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und 
Geräte neu geregelt. Das "neue STEG" trat am 1. Juli 1995 in Kraft. Voll-
ständig ersetzt wurde auf dieses Datum die bisherige STEV vom 
21.12.1977 einschliesslich der darauf gestützten besonderen Sicherheits-
regeln. Die totalrevidierte Verordnung zum STEG trat am 01. Juli 1995 in 

Art. 19 STEV 
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Kraft. 
Die Rechtsanpassungen der STEV welche am 07. Mai 2002 in Kraft ge-
setzt wurden sind wegen dieses Bundesratsbeschlusses nötig geworden. 

 

 
 
5.5  Abgrenzungen 
 
Es sind besonders folgende  Abgrenzungen zu beachten: 
 

 

− Wie bereits erwähnt (4.1), gehen dem STEG allfällige spezialrechtliche 
Sicherheitsvorschriften des Bundes vor. 

− In diesem Zusammenhang sind die Medizinprodukte zu erwähnen. Die 
Medizinprodukte werden in der Medizinprodukteverordnung (MepV) ge-
regelt, welche sich auf das Heilmittelgesetz (HMG, SR 812.21) stützt. 
Für den Vollzug ist das Swissmedic, zuständig. Ein Medizinprodukt wird 
definiert als Produkt, das vom Hersteller dazu bestimmt, ist am Men-
schen zur Anwendung zu gelangen oder dessen Hauptwirkung  im oder 
am menschlichen Körper erreicht wird.  

 
− Weiter ist das STEG abzugrenzen von den Gebrauchsgegenständen 

wie sie in der Verordnung über Gebrauchsgegenstände definiert werden  
 
− Abgrenzungsprobleme ergeben sich im Hinblick auf die Spielzeugver-

ordnung. Gemäss Artikel 27 Abs. 1 GebrV gelten Gebrauchsgegenstän-
de als Spielzeug sofern sie zu diesem Zweck gestaltet werden oder of-
fensichtlich dazu bestimmt sind, von Kindern bis 14 Jahren verwendet 
zu werden.  

 
− Weiter zu unterscheiden ist das STEG von der Verordnung über elektri-

sche Niederspannungserzeugnisse (NEV SR 732.26). Im Rahmen des 
autonomen Nachvollzuges stellt diese Verordnung die Umsetzung der 
europäischen Richtlinie über Niederspannungserzeugnisse dar. Für den 
Vollzug dieses Gesetzes ist das Eidgenössische Starkstrominspektorat 
zuständig.  

 
− Insbesondere die Abgrenzung zwischen der NEV und der Maschinen-

richtlinie gemäss Artikel 2 Absatz 1 STEV wirft Probleme auf. Bestimmte 
Niederspannungserzeugnisse, die auch Maschinen sind, sind aufgrund 
von Artikel 1 Absatz 5 der Maschinenrichtlinie völlig von deren Gel-
tungsbereich ausgenommen. Um festzustellen, ob der Ausschluss vom 
Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie gemäss Artikel 1 Absatz 5 
für ein bestimmtes Produkt gilt, das als Maschine im Sinne der Richtlinie 
98/37/EG und als elektrisches Niederspannungserzeugnis im Sinne der 
NEV angesehen werden kann, muss der Hersteller eine Gefahrenanaly-
se für dieses Produkt durchführen. Ergibt die Bewertung des Herstellers, 
dass es sich hauptsächlich um Gefahren in Verbindung mit einem elekt-
rischen Ausfall handelt, wird die Maschinenausrüstung ausschliesslich 
nach der NEV beurteilt, in der alle Sicherheitsaspekte, einschliesslich 
der mechanischen Sicherheit berücksichtigt sind. Mit Ausnahme der 
Maschinen, die unter Artikel 1 Absatz 5 fallen, gelten für alle elektrisch 
angetriebenen Maschinen zur Verwendung in den Spannungsgrenzen 

Art. 1 Abs. 2 STEG
 
 
Art. 1 MepV 
SR 812.213 
 
 
 
 
 
 
GebrV, SR 
817.04 
 
 
 
VSS, SR 
817.044.1 
 
 
 
 
 
 
NEV, SR 732.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://europa.eu.i
nt/comm/enterpri
se/mechan_equi
pment/machinery
/facts.pdf 
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zwischen 50 und 1000 Volt Wechselstrom oder zwischen 75 und 1500 
Volt Gleichstrom, sowohl die “Maschinenrichtlinie“ als auch die NEV, die 
jeweils ergänzend Anwendung finden (Die Rechtsvorschriften der Ge-
meinschaft für Maschinen, Erläuterungen zu den Richtlinien 98/37/EG, 
S. 31ff). 

 
− Ein weiterer spezialrechtlicher Erlass, welcher dem STEG vorangeht ist 

die Verordnung über Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen (VGSEB, SR 734.6) ist die Umsetzung 
der europäischen Richtlinie 94/9/EG für Geräte und Schutzsysteme zur 
bestimmungsgemässen Verwendung in explosionsgefährdeten Berei-
chen. Gesetzliche Grundlage für die Umsetzung dieser Richtlinie in das 
Schweizerisches Recht war Artikel 4 STEG und Artikel 3 und 55 Ziffer 3 
des Elektrizitätsgesetzes (EleG, SR 734.0). 

SR 734.6 

− Eine weitere europäische Richtlinie, die mittels des Bundesgesetzes ü-
ber die Bauprodukte in schweizerisches Recht umgesetzt wurde, ist die 
Richtlinie 89/106 über Bauprodukte. Der Zusammenhang zum STEG er-
gibt sich aus Artikel 1 Abs. 2 Bst. a, wonach das Bauproduktesgesetz 
nicht anwendbar ist, sofern ein Bauprodukt unter den Geltungsbereich 
des STEG fällt und umgekehrt. 

SR 933.0 

− Zu unterscheiden ist das STEG sodann von den Vorschriften über die 
Arbeitssicherheit in den Betrieben. Zwar geht es teilweise auch bei die-
sen um die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten, da 
es sich um Arbeitsmittel handelt und es zählen beide Gebiete zum 
"öffentlichen Recht". Adressat der Arbeitssicherheitsgesetzgebung ist 
jedoch nicht der Inverkehrbringer oder Anbieter, sondern der Arbeitge-
ber, in dessen Betrieb sich TEG befinden.  
 
Widersprüche zwischen den beiden Rechtsgebieten gilt es in Zukunft 
konsequent zu vermeiden. Vorschriften oder Empfehlungen über die Ar-
beitssicherheit sollten mit anderen Worten nicht mehr zur Folge haben, 
dass nach STEG rechtmässig in Verkehr gebrachte und bestimmungs-
gemäss verwendete Geräte von einer Verwendung in den Betrieben 
ausgeschlossen sind. 

 

Art. 81ff. UVG 
(SR 832.20) 
 
 
Art. 24 VUV (SR 
832.30) 
 
 
 

− Zu unterscheiden ist das STEG ferner vom Recht der Produkte-
haftpflicht. Zwar ist in beiden Fällen der Hersteller bzw. der Inver-
kehrbringer Adressat. Während es sich beim STEG aber um durch den 
Staat durchzusetzendes (öffentliches) Recht handelt, welches präventiv 
- das Auftreten von sicherheitswidrigen TEG auf dem Markt verhindern 
soll, wirkt das Produktehaftpflichtrecht reaktiv: Es gibt jener Person, 
welche durch ein fehlerhaftes Gerät geschädigt worden ist, einen privat-
rechtlich geltend zu machenden Anspruch auf Schadenersatz. 

 

 
 
PrHG 
(SR 221.112.941) 
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6  Die allgemeinen Voraussetzungen für das  
Inverkehrbringen 

_____________________________________________________  
 
6.1  Grundsatz 
 
Damit ein TEG in der Schweiz in Verkehr gebracht werden darf, muss es 
so sicher sein, dass es bei bestimmungsgemässer und sorgfältiger 
Verwendung Leben und Gesundheit der Benützer wie auch Dritter nicht 
gefährdet. (Wiederholung von Punkt 3) 
 

Art. 3 STEG 

Nach STEG ist dies zunächst dann der Fall, wenn das Produkt den vom 
Bundesrat erlassenen "grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen" entspricht (s. dazu Teil 6). Hat der Bundesrat keine solchen 
Anforderungen festgelegt, sind als Voraussetzung für das Inverkehrbringen 
die sogenannten anerkannten Regeln der Technik zu erfüllen. 
 

 
Art. 3 STEG 
 
Art. 4b Abs. 4 STEG
 

Unter "Stand der Technik" sind alle technischen Festlegungen zu 
verstehen, welche nach national, möglichst aber auch international 
herrschender Auffassung geeignet sind, unter verhältnismässigem 
Aufwand die Sicherheit eines bestimmten TEG zu gewährleisten. In Frage 
kommen in erster Linie internationale oder nationale technische Normen, 
im weiteren aber auch Empfehlungen oder andere Festlegungen aus 
Fachkreisen. Soweit zweckmässig, kann die Aufsichts- oder 
Vollzugsbehörde bekanntgeben, welche Festlegungen sie bezüglich 
bestimmter TEG als die "anerkannten Regeln der Technik" erachtet. 
 

 

In jedem Fall zeigen die "anerkannten Regeln der Technik" allerdings nur 
den mindestens einzuhaltenden Sicherheitsstand bzw. den typischen Weg 
zu dessen Erreichung an. Gelangt ein Hersteller auf andere Weise - im 
speziellen durch neue, noch nicht normierte Methoden - zumindest zum 
selben Sicherheitsniveau, bleibt dies möglich. Allerdings muss der 
Inverkehrbringer in diesem Fall auf Verlangen der Vollzugsbehörden 
nachweisen können, dass das gesetzliche Sicherheitsziel auch so erfüllt 
wird. 
 

 

 
 
6.2  Ausstellen und Vorführen von TEG 
 
Einzige andere allgemeine Sicherheitsvorschrift der STEV ist Artikel 10. 
Wie bereits erwähnt (4.2), betrifft sie das Ausstellen und Vorführen von  
(noch) nicht vorschriftskonformen Geräten oder Einrichtungen. In die-
sem Fall besteht die Verpflichtung, deutlich auf diesen Umstand hinzuwei-
sen. Gleichzeitig sind alle erforderlichen Massnahmen zu treffen, um die 
Sicherheit und Gesundheit möglicherweise gefährdeter Personen zu ge-
währleisten.  

Art. 10 STEV 
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7  Vollzug des STEG 
_____________________________________________________  

 
7.1 Vorbemerkung 
 
In Anlehnung an das europäische System kennt das STEG eine klare 
Aufgaben- und Verantwortlichkeitszuweisung: Die volle Verantwortung für 
die Konformität eines Produkts liegt beim Inverkehrbringer. Die öffentliche 
Aufsichtstätigkeit greift in den Bereich der Konformitätsbewertung nicht ein; 
sie hat lediglich sicherzustellen, dass die Konformitätsbewertungsstellen 
den an sie gestellten Anforderungen genügen. Die staatliche Aufsicht setzt 
grundsätzlich erst auf dem Markt ein, d.h. nach Inverkehrbringen des 
Produkts, durch nachträgliche Kontrollen (= Marktüberwachung). Lediglich 
im Falle des Anpreisens von TEG (Ausstellen und Vorführen an Messen, 
Ausstellungen etc.) können die Kontrollorgane auch vor dem Inverkehr-
bringen intervenieren. Als Anpreisen gilt insbesondere auch das Anbieten 
von Waren auf dem Internet. 
 

 

 
 
 
7.2  Die Vollzugsstruktur 
 
7.2.1.  Überblick 
 
Der STEG-Vollzug in seiner heutigen Form ist das Resultat der Revision 
der STEV vom Mai 2002. 
Die Marktüberwachung beinhaltet folgende Elemente: 

1. Marktbeobachtung; 
2. Nachträgliche Kontrolle; 
3. Planung, Koordination und Leitung der gesamten Vollzugstätigkeit. 
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Bundesrat

seco
Meldestelle

kantonale und eidg.
Arbeitsinspektorate

Konsumentenorganisationen
UVG-Versicherer, etc.

Der Vollzug

Aufsicht:
Führung
Koordination
Planung

Beobachtung
des Marktes

betrieblicher Bereich ausserbetrieblicher Bereich

Drei Funktionsbereiche:

- Beobachtung :

- Nachträgliche Kontrolle:

- Aufsicht:

Sichtkontrolle, Meldung an die zentrale Meldestelle

Prüfung der Papiere bzw. der Konformitätserklärung und allenfalls
Anordnung und Durchführung einer technischen Prüfung

Führung, Koordination und Planung der gesamten Vollzugstätigkeit

SUVA Fachorganisationen bfu
Nach-
trägliche
Kontrolle

 
 
7.2.2.   Beobachtung des Marktes 
 
Die Marktbeobachtung soll dazu beitragen, die für Planung und 
Koordination des Vollzugs erforderlichen Informationen zu beschaffen. Die 
Marktbeobachtung beschränkt sich auf das Beobachten und Sichten von 
TEG im Hinblick auf ihre Sicherheit; sie gehört somit noch nicht zur 
eigentlichen Vollzugstätigkeit. Wenn aufgrund konkreter Hinweise oder 
Beobachtungen bei bestimmten TEG Mängel erkannt oder vermutet 
werden, erfolgt eine Meldung an das seco und/oder direkt an das für die 
Durchführung von Kontrollen zuständige Kontrollorgan. Da mit der 
Marktbeobachtung ein genereller Ueberblick verschafft werden soll, sind 
die Durchführungsorgane des Arbeitsgesetzes und die Kontrollorgane des 
STEG verpflichtet auch neu auf dem Markt erscheinende, risikoträchtige 
Produkte mit einem gewissen Gefährdungspotential zu melden. 
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7.2.3. Nachträgliche Kontrolle und behördliche Massnahmen 
 
Die nachträgliche Kontrolle ist Aufgabe der STEG-Kontrollorgane. Im 
Rahmen von Stichproben- oder Einzelkontrollen prüfen sie, ob die in 
Verkehr gesetzten TEG die Sicherheitsvorschriften erfüllen. Die 
nachträgliche Kontrolle umfasst: 

- die formelle Überprüfung, ob die Konformitätserklärung (sofern 
gefordert) in Ordnung ist, und die technischen Unterlagen 
vollständig sind 

- eine Sicht- und Funktionskontrolle 
- eine weitere nachträgliche Kontrolle des beanstandeten TEG 

 

Art. 10 Abs. 1 
STEG 
Art. 13 STEV 

Anlass für diese Kontrollen können sein: 
- Meldungen von Behörden, Organisationen oder Privatpersonen; 
- eigene Feststellungen der Kontrollorgane im Rahmen von Stich-
probenprogrammen; 
 

 

Entspricht ein Produkt den Vorschriften nicht, so teilt das Kontrollorgan dies 
dem Inverkehrbringer mit und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Hierauf ordnet es die allenfalls nötigen Sicherheitsmassnahmen mit einer 
Verfügung an und räumt für deren Befolgung eine angemessene Frist ein. 
Die Kontrollorgane können anordnen, dass TEG, die den grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen oder den anerkannten Regeln 
der Technik nicht genügen, nicht mehr in Verkehr gebracht werden. In 
Fällen schwerwiegender Gefährdung können sie deren Beschlagnahme 
oder Einziehung verfügen. Dabei hat die Aufzählung der behördlichen 
Massnahmen in Artikel 13a STEV lediglich Beispielcharakter, wie das 
Wörtchen “insbesondere“ zeigt. Weitere mögliche Massnahmen können 
sein: 
 

• Anordnungen, die gewährleisten, dass ein Produkt erst in Verkehr 
gebracht wird, wenn es den grundlegenden Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen entspricht; 

• Anordnung, dass  ein Produkt von einer Konformitätsbewertungs-
stelle überprüft wird; 

• Anordnung, dass geeignete Warnhinweise über Gefährdungen, die 
von dem Produkt ausgehen, angebracht werden; 

• die behördliche Warnung vor gefährlichen Produkten durch Radio, 
Fernsehen, Presse oder Internet; 

• Anordnung, dass von der Zollverwaltung für eine festgesetzte Dauer 
Meldungen über die Einfuhr genau bezeichneter TEG gemacht 
werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 12 Abs. 4 STEV

Dem fehlbaren Inverkehrbringer werden die Kosten der Kontrolle (Gebühr 
und Aufwandberechnung) in Form einer Verfügung auferlegt, unabhängig 
davon, ob es sich um eine Einzelkontrolle oder um eine Kontrolle im 
Rahmen eines Stichprobenprogramms gehandelt hat.Die Gebühren 
betragen je nach Aufwand betragen je nach Aufwand zwischen 160 bis 
3'000 Franken, wenn die Konformitätserklärung oder die Konformitäts-
bescheinigung als nicht genügend befunden wurde. 
 

Art. 7 STEG 
Art. 8 GebV-STEG 
 
 
Art. 3 GebV-STEG 

 
7.2.4. Aufsicht durch das seco 
 
Die Aufsicht über den Vollzug des Gesetzes obliegt dem Staatssekretariat 
für Wirtschaft (seco) 

Art. 14 STEV 
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Mit der STEG-Revision von 1995 wechselte die Zuständigkeit innerhalb des 
Bundes vom Bundesamt für Sozialversicherung zum Bundesamt für 
Industrie, Gewerbe und Arbeit, dem heutigen seco. Dieses übernahm eine 
gegenüber der bisherigen Gesetzgebung wesentlich aktivere Rolle in 
Aufsicht, Planung und Koordination des Vollzugs. Im gleichen Masse wie 
die CH-Gesetzgebung an das Europäische Recht angepasst wurde, sank 
der Aufgabenbereich der EKTEG. Die Beratungstätigkeit der EKTEG wurde 
durch die Mitarbeit des seco in den pro Richtlinie eingesetzten working 
groups stark eingeschränkt. Diese Tatsache rechtfertigte die Aufhebung 
der EKTEG. Ihre formelle Aufhebung wird anlässlich der nächsten Revision 
des STEG erfolgen 
 
Das seco sorgt für die Koordination der Tätigkeit der Kontrollorgane und 
entscheidet über Zuständigkeitsfragen. Es unterrichtet die Kontrollorgane 
periodisch über neue Sicherheitsregeln (Teilnahme am 
Rechssetzungsprozess) sowie über die für die Gewährleistung der 
Sicherheit von TEG getroffenen Massnahmen. 
 
Zusätzlich wirkt das seco  bei Akkreditierungsverfahren mit.  
 
 

 
 
 
 
Art. 11 Abs. 1 
AkkBV 

 
7.3. Zuständigkeit und Befugnisse 
 
7.3.1 Marktbeobachtungsorgane 
 
Die Markbeobachtung ist im STEG-Vollzug sowohl die Aufgabe von 
Privaten als auch von staatlichen Organen, wie z.B. den 
Arbeitsinspektoraten und den Konsumentenschutzorganisationen. Im 
betrieblichen Bereich sind die Durchführungsorgane des Arbeitsgesetzes 
im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit für den Arbeitnehmerschutz in den 
Betrieben präsent und können diese Funktion mit geringem Mehraufwand 
wahrnehmen. 
 

 

Die Durchführungsorgane des Arbeitsgesetztes (Arbeitsinspektorate) sowie 
die eidgenössischen Zollverwaltung haben aber im Gegensatz zu den 
übrigen Marktbeobachtern (Private; Konsumentenschutzorganistationen) 
eine Pflicht zur Mitwirkung und Meldung von sicherheitswidrigen TEG an 
das seco und die STEG-Kontrollorgane. 
 

Art. 12 STEV 

 
7.3.2. Nachträgliche Marktkontrolle 
 
7.3.2.1 Überblick 
 
Im Rahmen des STEG-Vollzuges wird bei der Aufteilung der Aufgaben zwi-
schen den STEG-Kontrollorganen unterschieden zwischen betrieblichem 
und nicht – betrieblichem Bereich. Bei bestimmten Kategorien von TEG 
werden spezialisierte Fachorganisationen beigezogen. 
 
Den Kontrollorganen sind alle erforderlichen Auskünfte unentgeltlich zu er-
teilen und Einsicht in die Unterlagen, insbesondere in den Konformitäts-
nachweis, zu gewähren. Die Kontrollorgane müssen diese Informationen 

Art. 11 STEG 
 
 
 
 
 
 
Art. 10 Abs. 2 
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vertraulich behandeln: sie unterstehen der Schweigepflicht, soweit ihre 
Wahrnehmungen nicht für die Sicherheit von TEG oder für den Erfahrungs-
austausch über sicherheitstechnische Massnahmen bedeutsam sind. 
 

und 3 STEG 
 
 
 
 
 

 
7.3.2.2 SUVA 
 
Für TEG, die vorwiegend in Betrieben benutzt werden, ist die Schweiz. 
Unfallversicherungsanstalt (suva) zuständig. Insbesondere ist die SUVA im 
betrieblichen Bereich für die nachträgliche Marktkontrolle in folgenden 
Produktekategorien zuständig: 

• Maschinen gemäss Artikel 2 Absatz 1 STEV 
• Persönliche Schutzausrüstungen gemäss Artikel 2 Absatz 3 STEV 
• Aufzüge gemäss Artikel 1 Aufzugsverordnung 

 

Art. 11 STEV 

 
7.3.2.3 bfu 
 
Für TEG, die vorwiegend ausserbetrieblich benutzt werden, ist 
schwerpunktmässig die Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) 
zuständig.  Im ausserbetrieblichen Bereich ist sie insbesondere für 
folgende Produktekategorien im Bereich des Strassenverkehrs, des Sports 
und des Haushalts zuständig: 

• Maschinen gemäss Artikel 2 Absatz 1 STEV  
• Persönliche Schutzausrüstungen gemäss Artikel 2 Absatz 3 STEV  
• Aufzüge gemäss Artikel 1 Aufzugsverordnung  
• TEG, nicht harmonisierter Bereich wie festmontierte Spielplätze etc. 

Art. 11 STEV 

 
7.3.2.4 Fachorganisationen 
 
Gewisse Fachorganisationen sind ebenfalls mit Vollzugsaufgaben betraut. 
Die Kompetenzen werden in einem verwaltungsrechtlichen Vertrag 
zwischen dem seco und den Fachorganisationen festgelegt. 
 
Bis heute sind dies: 

• die agriss (Stiftung Agri-Sicherheit Schweiz),  
• der Schweizerische Verein für technische Inspektionen [SVTI],  
• der Schweizerische Verein für Schweisstechnik [SVS] und  
• der Schweizerische Verein des Gas- und Wasserfaches [SVGW]. 

 
Seit dem Erlass der Zuständigkeitsverordnung im Jahre 1980, haben 
verschiedene Fachorganisationen den Namen oder die Rechtsform 
geändert. In der neuen Zuständigkeitsverordnung, welche voraussichtlich 
Anfang 2004 in Kraft treten soll, werden folgende Fachorganisationen nicht 
mehr erwähnt: 
 

• Schweizerisches Institut für Hauswirtschaft (SIH): Dieses Institut 
existiert nicht mehr. Das entsprechende Tätigkeitsgebiet wird heute 
von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) abgedeckt. 

• Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft: Diese 
Beratungsstelle wurde in die Schweizerische Unfallversicherungs-
anstalt (SUVA) integriert. Die STEG-Kontrolle wird von der SUVA 
wahrgenommen. 

Art. 11 STEV,  
Art. 1 Zuständig-
keitsVO,  
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• Eidg. Starkstrominspektorat:Die nachträglichen Kontrollen des EStI 
basieren heute auf dem Elektrizitätsgesetz (ELEG) bzw. der 
Niederspannungsverordnung (NEV) und der Verordnung über die 
elektromagnetische Verträglichkeit (VEMV) und nicht mehr auf dem 
STEG 

• Bundesamt für Gesundheit (BAG): Mit dem Inkrafttreten des 
Heilmittelgesetzes (HMG) hat der ganze Bereich der Medizin-
produkte eine neue Rechtsgrundlage erhalten. Zuständig für den 
Vollzug ist das Heilmittelinstitut SWISSMEDIC.  

 
 
Die Kategorien von Produkten, deren Überwachung dem eidgenössischen 
Starkstrominspektorat (EstI), dem Interkantonalen Seilbahnkonkordat 
(IKSS) sowie dem BAG (Art. 1 g, h und i der vorgenannten Verordnung) 
obliegen, fallen aufgrund der Übernahme von eigenen sektoriellen EG-
Richtlinien nicht mehr in den Geltungsbereich des STEG. 
Dementsprechend sind diese Fachorganisationen auch keine STEG 
Kontrollorgane mehr. 
 

 
SR 734.0 
SR734.26 
SR 734.5 
 
 
SR 812.21 
 

Die sich auf Art. 11 STEV stützende Zuständigkeitsverordnung, welche die 
Zuständigkeit der Fachorganisationen näher bestimmt, steht noch in ihrer 
alten Fassung, wird jedoch dieses Jahr bereinigt. Im Fall allfälliger 
widersprüchlichen Aussagen zwischen den beiden vorgenannten 
Verordnungen geht gemäss allgemeiner Rechtslehre der jüngere Erlass 
(STEV) vor. 
 
Die Zuständigkeitsverordnung wird revidiert. Das Inkraftreten der 
revidierten Verordnung ist auf Ende Jahr vorgesehen. 
 

 

 
 
7.3.2.5 agriss 
 
Agriss ist unter anderem für die nachträgliche Marktkontrolle folgender 
Produkte im landwirtschaftlichen sowie gartenbauspezifischen Bereich 
zuständig: 

• Maschinen gemäss Artikel 2 Absatz 1 STEV  
• Persönliche Schutzausrüstungen gemäss Artikel 2 Absatz 3 STEV i 
 

Art. 11 STEV 

 
 
7.3.2.6 Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW) 
 
Der SVGW ist unter anderem zuständig für die Nachrägliche Marktkontrolle 
von: 

• Gasgeräten gemäss Artikel 2 Absatz 2 STEV  
• Geräten für die Herstellung bis Verwendung von Gasbrenn- und 

Gastreibstoffen wie Stadtgas, Erdgas, Flüssiggas, Klärgas, Biogas 
oder ähnliche Gase 

• Technischen Einrichtungen und Geräten in 
Wasserversorgungssystemen und Trinkwasserinstallationen 

 

Art. 11 STEV 
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7.3.2.7 Schweizerischer Verein für Schweisstechnik (SVS) 
 
Der SVS ist unter anderem zuständig für die Nachrägliche Marktkontrolle 
von: 

• Gasgeräten gemäss Artikel 2 Absatz 2 STEV  
• Geräten für die Herstellung bis Verwendung von technischen Gasen 

und Gasen für den Medizinalbereich 
• Geräten für gasgestütztes Schweissen, Schneiden und verwandte 

Verfahren  
• Geräten für nicht gasgestütztes Schweissen, Schneiden und 

verwandte Verfahren 
 

Art. 11 STEV 

 
 
7.3.2.8 Schweizerischer Verein für technische Inspektionen (SVTI) 
 
Der SVTI ist für die nachrägliche Marktkontrolle von Druckbehältern und 
Druckgeräten gemäss Druckgeräteverordnung und der einfachen 
Druckbehälterverordnung zuständig. 

 

Art. 11 STEV 

 
 
7.4 Rechtspflege 
 
Gegen Verfügungen der Kontrollorgane können die Betroffenen 
Beschwerde bei der entsprechenden Fachorganisation einreichen. Gegen 
Entscheide der Fachorganisationen und Institutionen kann bei der Eidg. 
Rekurskommission für die Unfallversicherung Beschwerde erhoben 
werden. Gegen deren Entscheide kann beim Bundesgericht Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde geführt werden. 

Art. 12 STEG 

 
7.5 Strafmassnahmen 
 
Mit Strafe bedroht sind namentlich: 

• das Anpreisen oder Inverkehrbringen von TEG, welche den 
gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen; 

• das unbefugte Verwenden von Prüfzeichen; 
• die Verweigerung des Besichtigungs- oder Prüfungsanspruches der 

Vollzugs- und Aufsichtsorgane 
• das Verletzen der Auskunftspflicht; 
• das Verletzen der Schweigepflicht. 

 
Wer die obgenannten Tatbestände vorsätzlich erfüllt, wird mit Haft oder 
Busse bestraft und bei fahrlässigem Handeln mit Busse. Gemäss Artikel 
 

Art. 13 STEG 

Weiter sind  mit Gefängnis oder Busse bis zu 200'000 Franken bedroht, 
wer unter anderem zur Täuschung im Rechtsverkehr: 
 

• Konformitätsbescheinigungen fälscht oder verfälscht, oder wer die 
Unterschrift oder das Zeichen der ausstellenden Stelle zur 
Herstellung solcher unechter Urkunden benutzt 

• Von einem Dritten hergestellte unechte oder unwahre 
Konformitätsbescheinigungen gebraucht oder gebrauchen lässt 

Art. 23ff des Bun-
desgesetzes über
die technischen
Handelshemmnisse 
(SR 946.51) 
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• Auf andere Weise das Vorhandensein einer Konformitäts-
bescheinigung vorgibt 

 
Mit Gefängnis oder Busse bis zu 1000'000 Franken wird bestraft, wer zur 
Täuschung im Rechtsverkehr: 
 

• Konformitätserklärungen ausstellt oder mit einer Konformitäts-
erklärung versehene Produkte in Verkehr bringt, ohne dass diese 
Produkte den technischen Vorschriften entsprechen; 

• Konformitätszeichen an Produkten anbringt oder Produkte mit 
einem Konformitätszeichen in Verkehr bringt, ohne dass diese 
Produkte den technischen Vorschriften entsprechen. 

 
 
Wer vorsätzlich handelt, wird mit Haft oder Busse bestraft; die fahrlässige 
Begehung der Straftat wird mit Busse bestraft. 
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8 Internationale Abkommen 
_____________________________________________________  

 
 
Ein Grossteil der in der Schweiz hergestellten technischen Einrichtungen 
und Geräte wird exportiert. Umgekehrt stammt ein wesentlicher Anteil 
der in der Schweiz in Verkehr gebrachten TEG aus dem Ausland. In 
beider Hinsicht mit Abstand wichtigster Handelspartner unseres Landes 
ist dabei die Europäische Gemeinschaft ( 2002  betrug der Anteil der EG 
an den gesamtenschweizerischen Importen in Mio. CHF 78% und an an 
den Exporten 59%). 
 

 
 
 
 
 
www.zoll.admin.ch 
 

Indem das STEG dieselben Anforderungen an technische Einrichtungen 
und Geräte stellt wie das einschlägige Recht der EG, haben sich die 
Rahmenbedingungen des Handelsverkehrs in diesem Bereich bereits  
wesentlich verbessert. TEG müssen nicht mehr nach unterschiedlichen 
Spezifikationen gebaut werden. 
 

 

Das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von 
Konformitätsbewertungen 
Mit dem Inkrafttreten des bilateralen Abkommens über die gegenseitige 
Anerkennung von Konformitätsbewertungen wird in zahlreichen Bereichen 
der industriellen Produktion der Handel zwischen der Schweiz und der EG 
erleichtert. Wo beide Vertragsparteien gleichwertige Produktevorschriften 
haben, kann die Konformitätsbewertung von einer einzigen Prüfstelle in 
einem einzigen Verfahren durchgeführt werden. Zur Zeit bestehen in 
folgenden Produktebereichen welche unter das STEG fallen gleichwertige 
Vorschriften zwischen der Schweiz und der EG: 
 

• Maschinen 
• Persönliche Schutzausrüstungen 
• Gasverbrauchseinrichtungen 
• Druckgeräte und Druckbehälter 

 
Der Bereich Auzüge wurde trotz Gleichwertigkeit der Aufzugsverordnung 
mit der entsprechenden Richtlinie der EG noch nicht in das MRA 
aufgenommen. 
 
Mit der Revision des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation (EFTA) werden die EFTA-Regeln den 
Gemeinschaftsregeln angenähert. Norwegen, Island und Liechtenstein 
wenden in ihrem Verhältnis untereinander die Bestimmungen des EWR-
Abkommens an, während die Schweiz in ihrem Verhältnis zu den EFTA-
Staaten die den Bestimmungen der sektoriellen Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EG nachgebildeten Regeln anwendet (S. 5006 der 
Botschaft zum Bundesbeschluss zur Änderung des Übereinkommens zur 
Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA). 
 
 
Damit die grenzüberschreitende Tätigkeit zwischen den mit der 
Marktkontrolle befassten Behörden nicht bloss Papier bleibt, beteiligen sich 
mehrere Mitgliedsstaaten mit Unterstützung der EG-Kommission an einem 
neuen auf Internet gestützten Informationssystem für die Verbesserung der 
Marktüberwachung von technischen Produkten. 

SR 0.946.526.81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR 01.058 
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Im einzelnen: 
 

 

Obligatorische Konformitätsbewertungen sind in der Europäischen 
Gemeinschaft nur anerkannt, wenn sie von kompetenten, sogenannten 
"gemeldeten" Stellen (“notified bodies“) stammen. Zur Meldung berech-
tigt sind grundsätzlich einzig die EG- bzw. EWR-Staaten.. Mit dem Inkraft-
treten des bilateralen Abkommens zwischen der Schweiz und der EG über 
die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen ist jetzt auch 
die Schweiz dazu berechtigt. Das Verfahren zur Bezeichnung von Konfor-
mitätsbewertungsstellen ist in Artikel 29 ff. der Akkreditierungs- und Be-
zeichnungsverordnung (AkkBV) geregelt. 
 

 
 
 
 
 
SR 946.512 

− Für die in der Schweiz akkreditierte Stellen bedeutet dies, dass ihre 
Konformitätsbewertungen in der EG anerkannt sind, sofern sie unter 
einem formellen internationalen Abkommen als “notified body“ bezeich-
net wurden. Diese erhalten, wie die Stellen innerhalb der EG, eine Kenn-
nummer und werden im europäischen Amtsblatt veröffentlicht. Ist die 
akkreditierte Stelle nicht bezeichnet, besteht die Möglichkeit der Zu-
sammenarbeit mit im EWR gemeldeten Stellen im Unterauftragsverhält-
nis (sog. "Subcontracting"). 
 

 

Als Hindernisse können sich Staatsgrenzen auch auswirken, wenn sich 
beispielsweise international vertriebene TEG als Sicherheitsrisiko erweisen. 
In solchen Fällen ist eine durch internationales Abkommen geregelte 
Zusammenarbeit unter nationalen Vollzugsbehörden von Interesse.  
 

 

Das STEG, aber auch das Bundesgesetz über die technischen 
Handelshemmnisse (THG), geben dem Bundesrat die Kompetenz, 
bezüglich der vorstehenden Punkte formelle internationale Abkommen mit 
anderen Staaten zu schliessen.  

Art. 5 Abs. 3 STEG 
Art. 14 THG 
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9 Entstehungsgeschichte des STEG 
_____________________________________________________  

 
 
 

Datum Bezeichnung Nummer 

ILO-Convention C119 concerning the Guarding of Machinery 
ILO-Convention sur la protection des machines 
 
- alle (nicht von menschl. Muskelkraft) angetriebenen Maschinen 
- im betrieblichen Bereich 
- neue und alte Maschinen  
- Inverkehrbringen und Verwenden 

1963 

Keine Ratifikation der Konvention durch die Schweiz, da die gesetzlichen 
Voraussetzungen fehlten. Die Ratifizierung erfolgte erst 1992. 
Aber:  Die Schaffung einer innerstaatlichen Gesetzgebung im Sinne des Übereinkommens 
119 entspricht einem Bedürfnis (vgl.Botschaft zum STEG)  

C119 

1965-03-02 Kleine Anfrage von NR Tenchio betr. innerstaatl. Schaffung des Maschinenschutzes  
1968-12-09 Kleine Anfrage von NR Müller-Bern betr. innerstaatl. Schaffung des Maschinenschutzes  
1973-02-14 Postulat Albrecht betr. Erlass einheitlicher Sicherheitsbestimmungen zu Aufzugsanlagen  
1972 Auftrag des EDI an das BSV, zusammen mit BIGA, BJ und Suva, bfu, BUL etc. zur 

Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs 
 

1972-12-06 bis 
1973-06-04 

Vernehmlassungsverfahren zum STEG 
 

 

1974-02-09 Postulat NR Müller-Bern betr. Sicherheit von Maschinen in der Landwirtschaft   
1975-02-12 Botschaft des BR zum Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen 

und Geräten (STEG) 
BBl  

1978-07-01 Inkraftsetzung des STEG alt  SR 819 alt 
1978-07-01 Inkraftsetzung der STEV alt SR 819.11 alt 
1980-01-01 Verfügung des Eidg. Dep. des Innern über die Zuständigkeit von 

Fachorganisationen zur Kontrolle techn. Einrichtungen und Geräte  
SR 819.116 

1990-07-01* EWG: Richtlinie über Einfache Druckbehälter 89/404/EWG  89/404/EWG 
1992-01-01* EWG: Richtlinie über Gasverbrauchseinrichtungen 90/396/EWG  90/396/EWG 
1992-05-02 Verabschiedung des EWR durch die Vertragsparteien in Porto (für die Schweiz 

unterzeichnete BR Delamuraz) 
 

1992-07-01* EWG: Richtlinie über persönl. Schutzausrüstungen PSA 89/686/EWG 
11999922--1122--0066  AAbblleehhnnuunngg  ddeess  EEWWRR  dduurrcchh  ddaass  SScchhwweeiizzeerr  VVoollkk    
1992-12-31* EWG: Maschinenrichtlinie 89/392/EWG (heute 98/37/EG) 89/392/EWG 
1993-02-23 Botschaft über das Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens BBl 
1993-06-30 Bundesratsbeschluss zur Marktwirtschaftlichen Erneuerung: 

Revision des STEG mit erster Priorität, da Anpassung der Produktevorschriften sowohl 
für Import wie Export wichtig. 

 

 Auftrag an das BSV zur Revision STEG und STEV   
1993-06-18 Bundesversammlung beschliesst die Änderung des STEG   
 Der BR beauftragt das BIGA mit der Erstellung eines Berichts über die Situation und 

Problematik des STEG-Vollzugs und entsprechende Anträge einzureichen 
 

1995-04-26 Bericht der Arbeitsgruppe an den Bundesrat  
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1995-06-12 Der Bundesrat beschliesst: 
1.  Das revidierte STEG wird auf den 01. Juli 1995 in Kraft gesetzt  
2.  Die totalrevidierte Verordnung zum STEG wird genehmigt und auf den 
 01. Juli 1995 in Kraft gesetzt. 
3.  Der Bericht der Arbeitsgruppe wird mit den entspr. Anträgen genehmigt. 
4.  Finanzierung des Vollzugs im betriebl. Bereich soweit möglich über den  Zuschlag 
auf den Prämien für die betriebl. Unfallversicherung 
 

 

Datum Bezeichnung Nummer 
1995-06-12 Das EVD beschliesst die Verordnung über die Verfahren der Konformitätsbewertung von 

technischen Einrichtungen und Geräten (VKonf)  
SR 819.115 

1995-07-01 Inkraftsetzung des revidierten STEG SR 819.1 
1995-07-01 Inkraftsetzung der revidierten STEV SR 819.11 
1995-07-01 Inkraftsetzung der VKonf SR 819.115 
1996-01-24 BR beschliesst Medizinprodukteverordnung (MepV)  
1996-03-10 BIGA und EKTEG  gründen Arbeitsgruppe "Neuer STEG-Vollzug" zur Erarbeitung des 

Feinkonzepts mit operationell umsetzbaren Vorschlägen für den Vollzug 
 

1996-04-01 Inkrafttreten MepV SR 819.124 
1996-12-31 Ablauf der Übergangsfrist der STEV  
1997-01-08 Abgabe des Berichts über den neuen STEG-Vollzug mit Vorschlägen zur Anpassung der 

STEV 
 

1997-05-27 Verabschiedung des Berichts über den neuen STEG-Vollzug durch BIGA und EKTEG 
unter dem Vorbehalt der Finanzierungsfrage im betriebl. Bereich 

 

1997-07-01* EG: Aufzugsrichtlinie 95/16/EG  95/16/EG 
1997-11-14 BIGA, EKAS, EKTEG und bfu gründen Arbeitsgruppe zur Abklärung der "Finanzierung 

des neuen STEG-Vollzugs", 
Ausarbeitung einer Gebührenverordnung 

 

1998-03-08 BR beschliesst Verordnung über Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen (VGSEB) 

 

1998-03-01 Inkrafttreten der VGSEB SR 734.6 
1998-08-12* EG: Maschinenrichtlinie 98/37/EG (ersetzt 89/392/EWG) 98/37/EG 
1999-04-30 Inkraftsetzung der Verordnung über die Gebühren für technische 

Einrichtungen und Geräte (GebV-STEG) durch das EVD 
SR 172.048.191 

1999-06-23 BR beschliesst Verordnung über die Sicherheit von Aufzügen (Aufzugsverordnung)  
1999-08-01 Inkrafttreten der Aufzugsverordnung SR 819.13 
1999-11-29* EG: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG  97/23/EG 
2000-08-01 Beginn der Umsetzungsarbeiten durch das seco für die EG Richtlinien  

- Einfache Druckbehälter 87/404/EWG 
- Druckgeräte 97/29/EG 

 

2001-06-.. bis 
2001-09-26 

STEV: Vernehmlassung der Änderungen für die Realisierung des neuen STEG-Vollzugs  

222000000222---000666---000111   
   

IIInnnkkkrrraaafff tttssseeetttzzzuuunnnggg   dddeeesss    bbbiii lllaaattteeerrraaallleeennn   AAAbbbkkkooommmmmmeeennnsss    SSSccchhhwwweeeiiizzz   –––   EEEGGG   üüübbbeeerrr    dddiiieee   gggeeegggeeennnssseeeiii ttt iiigggeee   
AAAnnneeerrrkkkeeennnnnnuuunnnggg   vvvooonnn   KKKooonnnfffooorrrmmmiii tttääätttsssbbbeeewwweeerrr tttuuunnngggeeennn   

   

222000000222---000555---000777   IIInnnkkkrrraaafff tttssseeetttzzzuuunnnggg   dddeeerrr   ÄÄÄnnndddeeerrruuunnngggeeennn   dddeeerrr   SSSTTTEEEVVV   
   BBBaaasssiiisss    fffüüürrr   dddeeennn   """nnneeeuuueeennn   SSSTTTEEEGGG---VVVooolll lllzzzuuuggg"""   !!!    

SSSRRR   888111999...111111   

2002-01-01 
 

Das neue Heilmittelgesetz als neue gesetzl. Grundlage für die 
Medizinprodukteverordnung führt zur Herauslösung derselben aus dem Geltungs- 
bereich des STEG 

 

222000000333---000111---000111   
   

IIInnnkkkrrraaafff tttssseeetttzzzuuunnnggg   dddeeerrr   VVVeeerrrooorrrdddnnnuuunnngggeeennn   üüübbbeeerrr   dddiiieee   SSSiiiccchhheeerrrhhheeeiii ttt    vvvooonnn   DDDrrruuuccckkkgggeeerrrääättteeennn   SSSRRR   888111999...111222   

222000000333---000111---000111   
   

IIInnnkkkrrraaafff tttssseeetttzzzuuunnnggg   dddeeerrr   VVVeeerrrooorrrdddnnnuuunnnggg   üüübbbeeerrr   dddiiieee   SSSiiiccchhheeerrrhhheeeiii ttt    vvvooonnn   eeeiiinnnfffaaaccchhheeennn   
DDDrrruuuccckkkbbbeeehhhääälll ttteeerrrnnn   

SSSRRR   888111999...111444   
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Tabelle: Voraussetzungen für das Inverkehrbringen 
 
Arten von TEG Sicherheit gemäss: Verfahren für den Nachweis Form des Nachweises 
 
 
 
Maschinen 

 
 
Grundlegende Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen 

Maschinen  
Konformitätsbewertung durch den Inverkehrbringer (Her-
steller ) 
Anhang 1, Abschnitt A, Bst. a, STEV 

Konformitätserklärung des Inverkehrbringers (Herstellers), 
muss zusammen mit der Maschine abgegeben werden; tech-
nische Unterlagen  
Art. 7, Abs. 2, Art. 8, STEV 

Art. 2, Abs. 1, STEV 
 
 
 
 

Art. 3, STEG und Art. 3, Abs. 1, 
STEV 
 
 
 
 

Besonders gefährliche  Maschinen gemäss Anhang IV 
der MRL 
Konformitätsbewertung durch Konformitätsbewertungsstelle 
Anhang 1, Abschnitt A, Bstn. b und  c, STEV  bzw. Art. 1 
sowie Anhang 1, VKonf 

Konformitätserklärung des Inverkehrbringers (Herstellers), 
muss zusammen mit der Maschine abgegeben werden; tech-
nische Unterlagen.  
Art. 7, Abs. 2, Art. 8, STEV 
 

Gasgeräte 
 
Art. 2, Abs. 2, STEV 

Grundlegende Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen 
Art. 3, STEG und Art. 3, Abs. 2, 
STEV 

Geräte / Sicherheitseinrichtungen / Baugruppen  
Konformitätsbewertung durch Konformitätsbewertungsstelle 
Anhang 1, Abschnitt B, Bst. n, a und b, STEV bzw. Art. 2 
sowie Anhang 2, VKonf 

Konformitätserklärung des Inverkehrbringers (Herstellers), 
muss auf Verlagen vorgelegt werden; technische Unterlagen.  
Art. 7, Abs. 3, Art. 8, STEV 

  Kategorie I  
Konformitätsbewertung durch den Inverkehrbringer 
(Hersteller) 
Anhang 1, Abschnitt C, Bst. a, STEV 

 

Persönliche Schutzaus-
rüstungen 
 
Art. 2, Abs. 3, STEV 

Grundlegende Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen  
Art. 3, STEG und Art. 3, Abs. 3, 
STEV 

Kategorie II  
Konformitätsbewertung durch Konformitätsbewer-
tungsstelle 
Anhang 1, Abschnitt C, Bst. a, STEV bzw. Art. 3 sowie 
Anhang 3, VKonf 

Konformitätserklärung des Inverkehrbringers (Her-
stellers), muss auf Verlangen vorgelegt werden; 
technische Unterlagen.  
Art. 7, Abs. 3, Art. 8, STEV 

  Kategorie III 
Konformitätsbewertung durch Konformitätsbewertungs-
stelle, ferner muss der Hersteller ein Qualitäts-
sicherungsverfahren unterhalten 
Anhang 1, Abschnitt C, Bst.. a und b, STEV bzw. Art. 3 
sowie Anhang 3, VKonf 

 

Aufzüge 
Art. 1 Aufzugsverord-
nung 

Grundlegende Sicherheitsanforde-
rungen 
Artikel 4 Aufzugsverordnung (SR 
819.13) 

Aufzüge und Sicherheitsbauteile 
Konformitätsbewertungsverfahren gemäss Artikel 9 

Konformitätserklärung gemäss Artikel 9 

Druckgeräte 
Art. 1 DGV 

Grundlegende Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen 
Art. 5 Druckgeräteverordnung (SR 
819.121) 

Druckgeräte müssen zu Beginn der Konformitätsbewertung 
in die Kategorien I bis IV eingeteilt werden. 
Die Kategorisierung wird in Artikel 9 der Verordnung be-
schrieben. 
Je nach Gerätekategorie stehen für die Konformitätsbewer-
tung mehrere Verfahren zur Verfügung. 

Konformitätserklärung des Herstellers gemäss Artikel 5 
der Verordnung in Verbindung mit Anhang 5 der Verord-
nung  
 
Betriebsanleitung 
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Druckbehälter 
Artikel 1 DBV 

Grundlegende Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen 
Art. 4 Druckbehälterverordnung (SR 
819.122) 

Welches Verfahren zur Konformitätsbewertung von einfa-
chen Druckbehältern gewählt werden muss, hängt gemäss 
Artikel 9 bis 11 von mehreren Faktoren ab: 
Soll die Auslegung oder die Produktion zertifiziert werden? 
Wurden harmonisierte Normen verwendet oder nicht? 
Dem Produkt PS x V 
Maximal zulässiger Betriebsdruck 
Fassungsvermögen des Behälters 

Konformitätserklärung des Herstellers gemäss Artikel 17 
der Druckbehälterverordnung 
 
Betriebsanleitung 

Übrige TEG 
Art. 2, Abs. 1, STEG exkl. 
TEG gern. Art. 2, STEV 

Anerkannte Regeln der Technik Art. 
3, STEG 

Der Inverkehrbringer muss auf geeignete Weise nachweisen 
können, dass das TEG gemäss den anerkannten Regeln der 
Technik hergestellt wurde. 

Die Form des Nachweises ist nicht festgelegt. 

 

STEG: "Bundesgesetz über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten" vom 19.03.1976 bzw. 18.06.1993, Stand vom 1. Januar 1996 
STEV: "Verordnung über die Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten" vom 12.06.1995, Stand vom 1. Oktober 1996  
VKonf: "Verordnung über die Verfahren der Konformitätsbewertung von technischen Einrichtungen und Geräten" vom 12.06.1995, Stand vom 1. Januar 1996 
MRL: EG-Richtlinie Nr. 89/392 vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen (Maschinenrichtlinie). 
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Abkürzungen 
 
AS Amtliche Sammlung 

des Bundesrechts 
AkkBV Verordnung über das 

schweizerische Akkre-
ditierungssystem und 
die Bezeichnung von 
Prüf-, Konformitätsbe-
wertungs-, Anmelde- 
und Zulassungsstellen 

Agriss Stiftung Agri-Sicherheit 
Schweiz 

BAG Bundesamt für Ge-
sundheit 

BBl Bundesblatt 
BBL Bundesamt für Bauten 

und Logistik 
bfu Beratungsstelle für Un-

fallverhütung 
BSV Bundesamt für Sozial-

versicherung 
EDMZ Eidg. Drucksachen- 

und Materialzentrale 
EFTA European Free Trade 

Association 
EG Europäische Gemein-

schaft 
EKAS Eidgenössische Kom-

mission für Arbeitssi-
cherheit 

EKTEG Eidg. Kommission für 
technische Einrichtun-
gen und Geräte 

EStI Eidg. Starkstrom-
inspektorat 

EU Europäische Union 
EVD Eidg. Volkswirtschafts-

departement 
EWR Europäischer Wirt-

schaftsraum 
GebV-STEG Verorndnung über die 

Gebühren für Techni-
sche Einrichtungen 
und Geräte 

IKSS Interkantonales Seil-
bahnkonkordat 

ILO Internationale Arbeitsor-
ganisation 

MRA Mutual Recognition 
Agreement 

PrHG Produktehaftpflichtge-
setz 

PSA Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

RL Richtlinie 
SAS Schweiz. Akkreditie-

rungsstelle 
Seco Staatssekretariat für 

Wirtschaft 
SNV Schweizerische Nor-

men-Vereinigung 
SR Systematische Samm-

lung des Bundesrechts 
STEG Bundesgesetz vom 19. 

03. 1976 (inkl. Änderung 
vom 18.06.1993) über 
die Sicherheit von tech-
nischen Einrichtungen 
und Geräten, SR 819.1, 
Stand: 1.1.1996 

STEV Verordnung des Bun-
desrats vom 12.06.1995 
über die Sicherheit von 
technischen Einrichtun-
gen und Geräten, SR 
819.11, Stand: 
1.10.1996 

Suva Schweiz. Unfallversiche-
rungsanstalt 

SVGW Schweiz. Verein des 
Gas- und Wasserfaches 

SVS Schweiz. Verein für 
Schweisstechnik 

SVTI Schweiz. Verein für 
technische Inspektionen 

switec Schweizerisches Infor-
mationszentrum für 
technische Regeln 
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TEG technische Einrichtun-
gen und Geräte 

THG Bundesgesetz vom 6. 
Oktober 1995 über die 
Beseitigung techni-
scher Handelshemm-
nisse, BBl 1995  535 

UVG Bundesgesetz über die 
Unfallversicherung 

VKonf Verordnung des Eidg. 
Volkswirtschaftsdepar-
tements vom 
12.06.1995 über die 
Verfahren der Konfor-
mitätsbewertung von 
technischen Einrich-
tungen und Geräten, 
SR 819.115, Stand: 
1.1.1996 

VSS Spielzeugverordnung 
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Addressen 
 
 
bfu Beratungsstelle für Un-

fallverhütung 
Laupenstr. 11, Postfach, 
3003 Bern Tel.: 031/390 22 
22, Fax: 031/390 22 30, 
www.bfu.ch 

agriss Stiftung Agri-Sicherheit 
Schweiz 
Picardiestrasse 3-STEIN 3, 
5040 Schöftland, Tel.: 
062/739 50 40,  
Fax: 062/739 50 30, 
www.agriss.ch 

BBL Bundesamt für Bauten 
und Logistik 
3003 Bern, Tel.: 031/325 50 
00, Fax: 031/325 50 09, 
www.bbl.admin.ch 

 

EStI Eidg. Starkstrominspekto-
rat 
Luppmenstr. 1, 8320 Feh-
raltdorf Tel.: 01/956 12 12, 
Fax: 01/956 12 22, 
www.esti.ch 

IKSS Interkantonales Seilbahn-
konkordat 
Allmendstr. 2, 3600 Thun, 
Tel. 033/225 75 50 , Fax: 
033/225 75 51, www.ikss.ch 

SNV Schweizerische Normen-
Vereinigung 
Bürglistrasse 29, 8400 Win-
terthur, Tel.: 052/254 54 54, 
Fax: 052/254 54 74, 
ww.snv.ch 

SAS Schweiz. Akkreditie-
rungsstelle 
Lindenweg 50, 3003 Bern-
Wabern, Tel.: 031/323 35 
11, Fax: 031/323 35 10, 
www.sas.admin.ch 

 

seco Staatssekretariat für Wirt-
schaft 
Sekretariat: Technische Ein-
richtungen und Geräte, Stauf-
facherstrasse 101, 8004 Zü-
rich, Tel.: 043/322 21 40, 
Fax: 043/322 21 49, 
http://www.seco.admin.ch/the
men/arbeit/produktesicherheit
/index.html?lang=de 

suva Schweiz. Unfallversiche-
rungsanstalt 
Fluhmattstr. 1, 6002 Luzern, 
Tel.: 0848 830 830 oder 
041/419 51 11, Fax: 0848 
830 831 oder 041/419 58 28, 
www.suva.ch 

SVGW Schweiz. Verein des Gas- 
und Wasserfaches 
Grütlistrasse 44, 8002 Zürich, 
Tel.: 01/288 33 33, Fax: 
01/202 16 33 

SVS Schweiz. Verein für 
Schweisstechnik 
St. Alban-Rheinweg 222, 
4006 Basel, Tel.: 061/317 84 
84,  
Fax: 061/317 84 80, 
www.svsxass.ch 

SVTI Schweiz. Verein für techni-
sche Inspektionen 
Richtistrasse 15, 8304 Wal-
lisellen, Tel.: 01 877 61 11, 
Fax: 01 877 62 11 

switec Schweizerisches Informati-
onszentrum für technische 
Regeln 
c/o SNV, Bürglistrasse 29, 
8400 Winterthur Tel.: 
052/224 54 54,  Fax: 
052/2224 54 74, www.snv.ch 
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Stichwortverzeichnis 
 
A 
 
Abgrenzungen 9  
Akkreditierung 9; 15  
anerkannte Regeln der Technik 4; 10; 11; 12; 

20  
Anlagen 7 
Anpreisen 7; 8; 20  
Apparate 7 Arbeitgeber 9; 23; 24  
Arbeitsinspektorate 18; 20; 21  
Arbeitssicherheit 4; 7; 9; 24  
Aufsichtsbehörde 19  
Aufzüge 4; 11  
Auskunftspflicht 20  
Ausstellen und Vorführen von TEG 8; 10 
 
B 
 
Baumusterprüfung 15 
Bedeutung des STEG 23 
Beratungsstelle für Unfallverhütung in der 

Landwirtschaft [agriss] 18 
Bericht über den zukünftigen STEG-Vollzug 5 
Beschlagnahme 20 
Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitun-

gen 13 
Bezeichnung von technischen Normen 14 
bfu s. Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhü-

tung 
BWA s. Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit 
Bundesamt für Aussenwirtschaft (BAWI) 14 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 7 
Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (BWA) 5; 

7; 14; 19; 20; 21; 24; 26; 27 
Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) 4 
Bundesblatt 14; 17; 26 
Bundesgesetz über die technischen Handels-

hemmnisse (THG) 6; 22  
 
C 
 
CE-Kennzeichen 16; 17 
CEN 14 
CENELEC 14 
 
D 
 
Dampfkessel und Dampfgefässe (Verordnung 

von 1897)  4 
Detaillist 8  
Druckgeräte 11 
 
E 
 
EG-Richtlinien 5; 11; 12; 17 
Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale 17; 

26; 27 

Eidg. Rekurskommission für die Unfallversiche-
rung 20 

Eidg. Starkstrominspektorat [EStI] 18  
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement (EVD) 5; 11; 

14; 26 
Eidgenössische Kommission für technische Ein-

richtungen und Geräte (EKTEG) 4; 5;19; 20; 
21; 26; 27  

Einzelkontrollen 19 
Einziehung 20 
EKTEG s. Eidg. Kommission für technische Ein-

richtungen und Geräte 
Europäische Union 6; 11; 16; 17; 22; 23; 26 
Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) 3; 5;23 
EWR-Abkommen 5 
Export 8; 22 
 
F 
 
Fachorganisationen 18; 20; 21  
Flurförderzeuge 4 
 
G 
 
Gasgeräte 11, 12; 13; 16  
Gasgeräterichtlinie (EG) 13  
Gebühren 20  
Geltungsbereich des STEG 7; 24  
Grossisten 8  
grundlegenden Sicherheits und Gesundheitsan-

forderungen 10; 11; 12; 13; 20 
 
H 
 
Hersteller 6; 8, 9; 10; 13; 14; 15,16; 23 
 
I 
 
Importeur 8 
Informationsbroschüren 13 
Interkantonales Seilbahnkonkordat [IKSS] 18 
Internationale Abkommen 22 
Inverkehrbringen 4; 7; 8; 10; 11; 12; 18; 20; 25 
Inverkehrbringer 8; 9; 10; 13; 14; 18; 20; 23 
 
K 
 
kantonale Behörden des Arbeitsgesetzes 18 
Konformitätsbewertung 3; 5; 9; 11; 14; 15; 16;18; 

22; 23; 26  
Konformitätsbewertungsstelle 14; 15; 18  
Konformitätserklärung 16; 19; 23; 24  
Konformitätszeichen 17  
Konsumenten 6; 20; 21; 24  
Koordination (des Vollzugs) 19; 20; 21  
Krananlagen 4  
Krane und Hebezeuge (Verordnung über die Un-

fallverhütung von ... ) 4 
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M 
 
Marktbeobachtung 20; 21 
Marktkontrolle 20; 21 
Marktüberwachung 18; 19; 20; 21 
Maschinen 4; 7; 11; 12; 13; 15; 16 
Maschinenrichtlinie (EG) 13 
Maschinenschutz (ILO-Uebereinkommen) 4 
Medizinprodukte 7 
Module 11 
Motorfahrzeuge 4; 7 
 
N 
 
nachträgliche Kontrolle 18; 19  
Nachweis der Konformität  8; 11; 14; 16  
neues Vollzugsmodell 20  
Niederspannungserzeugnisse (Verordnung 

über elektr. ... ) 7 
 
O 
 
Occasionsprodukte 7 
 
P 
 
Persönliche Schutzausrüstungen 11; 12; 13; 

15; 16; 26  
Produktehaftpflicht 9  
Prüfzeichen 20  
PSA s. Persönliche Schutzausrüstungen 
PSA-Richtlinie (EG) 13 
 
Q 
 
Qualitätssicherungssystem 15 
 
R 
 
Rasenmäher 4 
Rechtspflege 20 
Revision des STEG 3; 5; 11 
Reziprozitätsvorbehalt 15 
 
 
S 
 
Schiffe 4; 7 
Schutzausrüstungen 7; 11; 12; 26 
Schweigepflicht 19; 20 
Schweiz. Akkreditierungsstelle 15 
Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung 

(bfu) 18; 20; 21; 26; 27 
Schweiz. Informationszentrum für technische 

Regeln (switec) 17; 27 

Schweiz. Normen-Vereinigung (SNV) 17; 
27Schweiz. Unfallversicherungsanstalt (suva) 18; 
20; 21; 26; 27 

Schweiz. Verein des Gas- und Wasserfaches 
[SVGW] 18; 27 

Schweiz. Verein für Schweisstechnik [SVS] 18; 
27 

Schweiz. Verein für technische Inspektionen 
[SVTI] 18; 27 

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 10; 
11; 12; 13; 20 

Skisicherheitsbindungen 4 
Stichproben 16; 19 
Strafmassnahmen 20 
suva s. Schweiz.Unfallversicherungsanstalt 
Swisslex 5 
 
T 
 
technische Einrichtungen und Geräte 3; 4; 5; 6; 

7; 14; 19; 22; 26 
technische Handelshemmnisse 5; 11; 16 
technische Normen 10; 11; 13; 14; 17 
technische Unterlagen 16 
 
U 
 
Uebergangsfrist 8 
 
V 
 
Vermeidung technischer Handelshemmnisse 6 
Verordnung über die Verfahren der Konformi-

tätsbewertung von technischen Einrichtungen 
und Geräten (Vkonf) 5; 14; 15 

Verordnung über elektrische Niederspannungs-
erzeugnisse [NEV] 7 

Vollzug des STEG 18 
Vollzugsorgane 11; 13; 16; 18; 19; 20; 23 
Zweck des neuen STEG 6 
 
W 
 
Werkzeuge 7 
 
Z 
 
Zweck des neuen STEG 6 
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